








 

 
 

WOST 05 Hauswirtschaft 
Sekundarstufe I 

 
 
Hinweise zum Wahlfach im 9. Schuljahr 
 
 
Mit der Wochenstundentafel 2005 (WOST 05) ist Hauswirtschaft im 9. Schuljahr neu Wahlfach. 
Folgende Vorgaben sind zu beachten: 
 
 
Vorgaben 
 
 Die Inhalte basieren auf dem aktualisierten Lehrplan 2002  
 Verbindlichkeit siehe Lehrplan Seite 9 

 
 
 
 
Da der Lehrplan Hauswirtschaft (2002) sehr offen formuliert ist, ergeben sich daraus grosse  
Gestaltungsmöglichkeiten. 
 

- Die Auswahl der Themen soll sich vorwiegend an den Jugendlichen orientieren  
(siehe Lehrplan Elemente der Unterrichtsgestaltung, Abschnitt 1, Seite 6).  
Jugendliche können allenfalls bei der Planung miteinbezogen werden. 

 
- Sinnvoll ist es, die Themen innerhalb der 6 Bereiche (Gesellschaft, Gesundheit, Handwerk, 

Kultur, Ökologie, Wirtschaft) gut zu vernetzen und handlungsorientiert zu unterrichten. 
 
- Das Wahlfachangebot soll auf den Erfahrungen und Erkenntnissen des obligatorischen Un-

terrichtes aufbauen und eine Weiterführung sein. 
 

- Mögliche Themen und Inhaltsvorschläge: siehe www.dienstleistungen.luzern.phz.ch 
 

 
 
Aktualisierung Juli 2005 
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WOST 05 Technisches Gestalten 
Sekundarstufe I 

 
 
Vorschläge zur Stundenplangestaltung 
 
 
Allgemeines 
• Das Fach Technisches Gestalten umfasst die Bereiche Handarbeit und Werken. 

• Der Unterricht im Technischen Gestalten findet in Halbklassen statt. Die Klassen können koe-
duziert oder seeduziert unterrichtet werden. Es sollte dabei auf eine ausgewogene Klassen-
halbierung geachtet werden. 

• Bei genügend Lernenden kann die Schulpflege Handarbeit und Werken auch getrennt führen 
lassen. Die Angebote müssen für Knaben und Mädchen offen stehen. In Schulen, in denen das 
Technische Gestalten getrennt geführt wird, hat die Schulpflege zu regeln, ob und allenfalls wie 
die Lernenden den gewählten Schwerpunkt wechseln können. 

• Für die entsprechende Unterrichtszeit stehen in der Regel beide Lehrpersonen zur Verfügung, 
damit auch gemeinsame Vorhaben realisiert werden können. Bis anhin wurde dies unter der 
Anwendung der untenstehenden Modellvarianten mit Erfolg durchgeführt.  

• Der Hauswirtschaftsunterricht wird wie das Technische Gestalten im Halbklassenunterricht 
erteilt. Stundenplantechnisch kann es Sinn machen diese beiden Fächer für Klassen im 7. und 
8. Schuljahr Niveau A und B kombiniert anzubieten. (siehe Modelle Technisches Gestalten 
kombiniert mit Hauswirtschaft) 

• Da jeder Schulort seine eigenen Bedingungen hat, wird eine einheitliche kantonale Lösung 
kaum möglich sein. Die Stundenplangestaltung muss mit allen Beteiligten im gesamten Schul-
team besprochen und diskutiert werden, damit im gegenseitigen Verständnis eine gemein-
same, optimale Lösung gefunden werden kann. 

 
 
 
Hinweis 
Zurzeit werden verschiedene Lehrpläne und ihre Verbindlichkeiten im Auftrag der Bildungsplanung 
Zentralschweiz von den Fachberatungen überprüft. Bei der „Anpassung der Lehrpläne an die heu-
tige Situation“ geht es darum eine „Zwischenlösung“ bis zum Vorliegen eines Deutschschweizer 
Lehrplans (2011) zu schaffen. Diese soll auf das Schuljahr 2006/2007 vorliegen. Dies betrifft auch 
das Fach Technisches Gestalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modelle: 
Bereiche Handarbeit und Werken zur gleichen Zeit 

7./8. Schuljahr  

Niveau A und B 
Niveau C 

2 Wochenstunden Technisches Gestalten 
3 Wochenstunden Technisches Gestalten 

 
Modell 1  keine Wahl 

7./8. SJ: Keine Wahl durch die Lernenden, Wechsel der Halbklassen wöchentlich, 
projektweise oder semesterweise 

 
Modell 2  keine Wahl 

7./8. SJ: Keine Wahl durch die Lernenden, Wechsel der Halbklassen jährlich: 
z.B.  7. SJ: Halbklasse A  Bereich Handarbeit 
  Halbklasse B  Bereich Werken 

  8. SJ: Halbklasse A  Bereich Werken 
  Halbklasse B  Bereich Handarbeit 

 
Modell 3  teilweise Wahl 

7. SJ:  Keine Wahl durch die Lernenden, Wechsel der Halbklassen wöchentlich, 
projektweise oder semesterweise 

8. SJ: Wahl des Bereiches Handarbeit oder Werken 
 
Modell 4  Wahl 

7./8. SJ: Wahl des Bereiches Handarbeit und Werken durch die Lernenden für jeweils 
ein Jahr 

 Hinweis: Dieses Modell bringt es mit sich, dass für die Lernenden ab dem  
8. Schuljahr unterschiedliche Voraussetzungen entstehen, falls sie den Be-
reich wechseln. 

 
 

9. Schuljahr  

Niveau A, B und C 2 Wochenstunden Technisches Gestalten 
im Wahlfach 

• Die Bereiche Handarbeit und Werken können integriert oder getrennt angeboten werden. 
• Wahl der Bereiche Handarbeit oder Werken durch die Lernenden für das ganze Jahr. 
• Die Minimalzahl für die Führung von Wahlfächern beträgt acht Lernende. 
 

7. bis 9. Schuljahr  

Niveau D 4 Wochenstunden Technisches Gestalten 

Bei mehr als sieben Lernenden werden Handarbeit und Werken getrennt geführt. 
 
Modell 1  keine Wahl 

7.–9. SJ: Keine Wahl durch die Lernenden, 
Wechsel der Halbklassen wöchentlich, projektweise oder semesterweise 

Amt für Volksschulbildung WOST 05 Technisches Gestalten Sekundarstufe I 2/3 



Modell 2 keine Wahl 

7.–9. SJ: Keine Wahl durch die Lernenden,  
2 Lektionen Bereich Handarbeit und 2 Lektionen Bereich Werken  

Modell 3  teilweise Wahl 

7./8. SJ: Keine Wahl durch die Lernenden, 
2 Lektionen Handarbeit und 2 Lektionen Werken oder 
Wechsel der Halbklassen wöchentlich, projektweise oder semesterweise. 

9. SJ: Wahl der Bereiche Handarbeit oder Werken 
 
 
Technisches Gestalten kombiniert mit Hauswirtschaftsunterricht 

7./8. Schuljahr  

Niveau A und B 
 

2 Wochenstunden Technisches Gestalten 
2 Wochenstunden Hauswirtschaft 

 
Variante 1 1 Semester lang 4 Lektionen 

Diese Variante kann wie folgt angewendet werden: 
• Im Modell „2 Lektionen Handarbeit und 2 Lektionen Werken“ ohne Wahl der Lernenden 
• Im wöchentlichen oder projektweisen Wechsel (Modell 1 und 3) ohne Wahl der Lernenden 
• Im jährlichen Wechsel mit Wahl (Modell 4) oder ohne Wahl (Modell 2) der Lernenden 

Vorteile 
- 4 Lektionen am Block ermöglichen längere Arbeitsphasen/Vertiefungen während eines Halbta-

ges. 
- Das „2 + 2“-Modell erleichtert die Zusammenarbeit der Fachlehrpersonen Handarbeit und Wer-

ken für gemeinsame Themen und Projekte. 

- Nachteile 
- Nur ein Halbjahreskreislauf, keine Kontinuität über ein Jahr 
- Wenn der TG-Unterricht im ersten Semester stattfindet, haben die Lernenden danach einen 

Unterbruch von einem Semester. 
- Bei jährlichem Wechsel mit ungeraden, stufeninternen oder -übergreifenden Abteilungszahlen 

ungleichmässige Semesterbelastungen der Lehrpersonen 
 
Variante 2 1 Jahr lang vierzehntäglich 4 Lektionen 

Diese Variante kann wie folgt angewendet werden: 
• Im Modell „2 Lektionen Handarbeit und 2 Lektionen Werken“ ohne Wahl der Lernenden 
• Im projektweisen oder semesterweisen Wechsel (Modell 1 und 3) ohne Wahl der Lernenden 
• Im jährlichen Wechsel mit Wahl (Modell 4) oder ohne Wahl (Modell 2) der Lernenden 

Vorteile 
- Kontinuität über ein Jahr 
- Kein Semesterunterbruch 

Nachteil 
Durch den einwöchigen Unterbruch dauert es sehr lange bis eine Arbeit abgeschlossen ist. 

Aktualisierung Juli 2005 
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Wochenstundentafel für die Sonderschulen  
für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung 
und das Berufswahljahr (WOST 05) 
 
Beschluss des Amts für Volksschulbildung vom 15.11.2004 
 
Der Regierungsrat hat am 29. Juni 2004 die Wochenstufentafel 05 für die Sekundarstufe I 
Niveau A – C sowie am 19. Oktober 2004 jene für die Primarschulen erlassen. Gleichzeitig 
hat er das Amt für Volksschulbildung beauftragt und ermächtigt, die Wochenstundentafeln für 
die Sonderschulen sinngemäss festzulegen. 
 
 
Erläuterungen 
 
1. Einführung 
 
Für die Sonderschulen mit Schülerinnen und Schülern mit einer Begabung im Regelklassen-
bereich gelten grundsätzlich die Wochenstundentafeln der Primar- und der Sekundarstufe 
mit folgenden Einschränkungen: 
- Innerhalb der Primar- wie auch innerhalb der Sekundarstufe I muss mit Blockzeiten gear-

beitet werden, so dass keine zusätzlichen Transporte wegen unterschiedlichen Stunden-
tafeln durchgeführt werden müssen. 

- Für die Primarschulstufe können durchschnittlich von der 1. bis zur 6. Klasse 26 Wochen-
lektionen eingesetzt werden. Diese können innerhalb der Unter- und Mittelstufe umgela-
gert werden, soweit dadurch keine Mehrkosten für zusätzliche Betreuung oder zusätzliche 
Transporte entstehen. Umlagerungen von Lektionen innerhalb der Klassen sollten vor-
wiegend mit den Mensch und Umwelt Lektionen durchgeführt werden. 

 
Für Jugendliche mit einer Lernbehinderung können entsprechend den Vorgaben der Integra-
tiven Förderung gemäss der Verordnung über die Förderangebote individuelle Anpassungen 
bei den Lernzielen in Absprache mit den Erziehungsberechtigten und der Lehrperson vorge-
nommen werden. 
 
Für alle Sonderschulen gilt wie im Regelklassenbereich die Unterrichtszeit pro Lektion von 
45 Minuten. Zwischen zwei Lektionen ist eine Pause von fünf Minuten einzubeziehen. Pau-
sen dürfen nicht zur Lektionsdauer angerechnet werden. 
 
Die Klassen werden im Rahmen der vorgeschriebenen Klassengrössen nicht aufgeteilt. Im 
Sonderschulbereich findet kein Halbklassenunterricht statt. Überdurchschnittliche Klassen-
grössen werden mit den zur Verfügung gestellten Lektionen berücksichtigt. Die zur Verfü-
gung stehenden Unterrichtspensen orientieren sich an der Anzahl Lernende, der Schulstufe, 
der Behinderungsart und dem Behinderungsgrad der Lernenden. 



2. Stundentafeln der Oberstufe und Werkstufe der Sonderschulen  
 
Bei der Gestaltung der Wochenstundentafeln wurden die Besonderheiten der Sonderschulen 
für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung berücksichtigt. 
Spätestens ab der Oberstufe werden in der Regel Jugendliche im schulbildungsfähigen Be-
reich und Jugendliche im praktischbildungsfähigen Bereich in eigenen Klassen geschult. 
Für Schülerinnen und Schüler, deren individuelle Förderung eine andere zeitliche Gewich-
tung der Unterrichtsbereiche verlangt, kann in Absprache mit den Erziehungsberechtigten 
und der Schulleitung von der vorgegebenen Verteilung der Lektionen auf die Unterrichtsbe-
reiche und Fächer abgewichen werden. Den betreffenden Schülerinnen und Schülern muss 
aber eine bezüglich des zeitlichen Umfangs der Wochenstundentafel gleichwertige Förde-
rung gewährt werden. 
Auf der Ober- und Werkstufe soll die zeitliche Gewichtung der Unterrichtsbereiche und der 
Fächer den Anforderungen Rechnung tragen, die die künftige praktische Tätigkeit an die 
Schülerin oder den Schüler stellen wird. 
 
 
 
 
3. Individuelle Therapielektionen und heilpädagogische Einzelförderung 
 
Therapielektionen und heilpädagogische Einzelförderung sind in der Regel innerhalb der 
Unterrichtszeit anzubieten. 
 
 
 
 
Stundentafel für die Primarstufe 
 

 1. – 6. Klasse   

Unterrichtsbereich Fächer Lekt./Wo. Lekt./Jahr 
min.   max. 

Kognitive  
Förderung /  
Alltagsbewältigung 

Sprache 
Mathematik 
Mensch & Umwelt 
Lebenspraktischer Unterricht
Ethik und Religionen 

15 
 
 
 

(1) 

450     525 
 
 
 
(30    35) 

Gestaltung und  
Musik 

 

Bildn. Gestalten 
Techn. Gestalten 
Musik 
Rhythmik 

8 
(4) 

240     280 
(120    140) 

 

Sport Sport 3 90     105 

Total Unterrichtslektionen der Lernenden 26  

Religionsunterricht* 1 30     35 
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Stundentafel für die Sekundarstufe I (Ober- und Werkstufe) 
 

 7. – 10. Klasse   

Unterrichtsbereich Fächer Lekt./Wo. Lekt./Jahr 
min.   max. 

Kognitive  
Förderung /  
Alltagsbewältigung 

 

 

Sprache 
Mathematik 
Mensch & Umwelt 
Hauswirtschaft 
Berufsberatung 
Lebenspraktischer Unterricht 

16 
 
 

(4 - 6) 

480     560 
 
 
(120    210) 

Gestaltung und  

Musik 

Bildn. Gestalten 
Techn. Gestalten 
Musik 
Rhythmik 

13 
(8) 

390     455 
(240    280) 

Sport Sport 3 90     105 

Total Unterrichtslektionen der Lernenden 32  

Religionsunterricht* 1 30     35 

 
* Der Religionsunterricht wird im Auftrag der entsprechenden Glaubensgemeinschaft  
von einer Fachperson erteilt. 
 
 
 
 
Stundentafel für das Berufswahljahr 
 
Das Berufswahljahr ist ein Zwischenjahr für Jugendliche, die nach der obligatorischen Schul-
zeit auf Grund ihrer Behinderung noch nicht beruflich eingegliedert werden können. Es dient 
zur Förderung der Berufswahlreife, dem Ausfüllen von schulischen Lücken und der Förde-
rung des Arbeitsverhaltens. 
 
 
 
 
Projektunterricht:  
 
Im Berufswahljahr wird in der Regel ein grosser Teil des Unterrichts projektartig geführt, da 
die sonderpädagogische Förderung an die besonderen Interessen und Arbeitsweisen der 
Jugendlichen angepasst werden muss. Aus diesem Grund wird das Gefäss für den Projekt-
unterricht in der Wochenstundentafel des Berufswahljahrs nicht speziell erwähnt und die 
Lektionenzahl der einzelnen Fächer innerhalb der Unterrichtsbereiche ist sehr offen gehal-
ten. 
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Stundentafel für das Berufswahljahr 
 

 Berufswahljahrklasse   

Unterrichtsbereich  Lekt./Wo. Lekt./Jahr 
min.   max. 

Sprache Deutsch 
Französisch 
Englisch 
Italienisch 

14 420     490 

Mathematik 

 

Mathematik 
Techn. Zeichnen 
Informatik 

  

Mensch & 

Umwelt 

Lebenskunde 
Geschichte 
Geografie 
Naturlehre 

  

Handwerklich-tech-
nische Förderung 

 

Bildn. Gestalten 
Techn. Gestalten 
Hauswirtschaft 
Montagearbeiten 
Betriebspraktikas 

15 450     525 

Sport Sport 3 90     105 

Total Unterrichtslektionen der Lernenden 32  

Religionsunterricht* 1 30     35 

 
* Der Religionsunterricht wird im Auftrag der entsprechenden Glaubensgemeinschaft  
von einer Fachperson erteilt. 
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23 
janvier 
2002 
 

Arrêté 
modifiant la grille horaire hebdomadaire de l'enseignement 
obligatoire pour introduire l'enseignement de l'allemand 
    
  
 

Etat au 
24 mai 2006 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, 

vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 19831); 
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19842); 
vu les arrêtés du Conseil d'Etat des 22 septembre 19723), 30 octobre 19794) et 
12 février 19865), approuvant les plans d'études des écoles de Suisse 
romande, pour les degrés 1 à 4, 5 et 6, et 7, 8, 9; 
vu la décision de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la 
Suisse romande et du Tessin (CIIP-SR+Ti), du 28 mai 1998, relative à 
l'enseignement des langues en Suisse romande et aux nouveaux moyens 
d'enseignement pour les classes de la scolarité obligatoire; 
vu le concept général pour l'enseignement des langues (Quelles langues 
apprendre en Suisse pendant la scolarité obligatoire) du professeur G. Lüdi, du 
15 juillet 1998; 
vu la décision de la CDIP-CH, du 13 novembre 1998, relative à l'enseignement 
des langues; 
vu les recommandations de la Conférence intercantonale de l'instruction 
publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP-SR+Ti), du 31 août 2000, 
relatives à l'enseignement des langues au niveau de la scolarité obligatoire; 
vu l'arrêté du département, du 19 mars 2001, qui introduit l'allemand en 3e 

année primaire à partir du début de l'année scolaire 2002-2003, considérant 
qu'il y a lieu d'adapter la grille horaire et programme au niveau de la 3e année 
primaire; 
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction 
publique et des affaires culturelles, 

arrête: 

 
 
Article premier    Le temps prévu pour l'enseignement de l'allemand 
représente une période hebdomadaire répartie en brèves séquences 
quotidiennes. 

 
Art. 2   Le plan d'études (charge horaire des élèves et répartition des 
disciplines dans l'enseignement primaire) est modifié selon la grille horaire 
figurant en annexe du présent arrêté. 

 

                                                 
FO 2002 No 8 
1) RSN 410.23  
2) RSN 410.10  
3) RSN 410.311  
4) RSN 410.312  
5) RSN 410.313  
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2 

Art. 36)   1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé 
de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur au début de l'année 
scolaire 2002-2003. 
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation 
neuchâteloise. 

                                                 
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) 
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GRILLE HORAIRE HEBDOMADAIRE7) 

Charge horaire des élèves et répartition des disciplines dans l'enseignement 
primaire: 

 

Groupes de disciplines 
1 

prim. 
2 

prim. 
3 

prim. 
4 

prim.
5 

prim.

FRANÇAIS – ECRITURE (FE) 
Ecriture 

 1    

Expression et réception du message oral 

Expression et réception du message écrit 

Elocution 
13 9 8 9 9 

Vocabulaire 

Orthographe 

Grammaire 

Conjugaison 

     

MATHEMATIQUES (MA)  5 6 6 6 

LANGUE 2 (L2)   1 2 2 

CONNAISSANCE DE 
L'ENVIRONNEMENT (CE) 
Géographie 

Histoire 

Sciences naturelles 

2 2 3 3 3 

EDUCATION ARTISTIQUE (EA) 
Activités créatrices manuelles 

Activités créatrices sur textiles 

Education musicale 

5 5 5 5 5 

EDUCATION PHYSIQUE (EP) 3 3 3 3 3 

Horaire général 23 25 26 28 28 

PETITE CLASSE 2 1 1 1 1 

 

                                                 
7) Teneur selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31) avec effet au 15 août 2005 
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IV. Horaires, plans d’études, épreuves cantonales

Enseignement préscolaire – Enseignement primaire - Enseignement secondaire 1

Enseignement préscolaire

Principes de base - Activités socio-éducatives - Établissement des horaires - Horaire hebdomadaire (élèves et corps enseignant)

Principes de base

Les commissions et/ou les directions d'écoles enfantines fixent l'horaire des classes de leur
ressort en tenant compte des impératifs locaux.

La semaine d'école compte un maximum de 5 demi-journées pour la 1ère année enfantine,
réparties sur:

. 1 deux matins,

. 2 deux après-midi,

. 3 une demi-journée toutes les deux semaines.

La semaine d'école compte en principe 9 demi-journées pour la 2e année enfantine. Toutefois,
dans certaines circonstances (effectif particulièrement élevé, local exigu, enfant requérant une
attention particulière, etc), l'horaire de la classe peut être réparti sur huit demi-journées dont 5
matinées. Cette organisation exige l'accord de l'autorité communale responsable et implique
une information des parents.

Activités socio-éducatives

Les activités socio-éducatives s'inscrivent dans le mandat général des titulaires de classe. Elles
consistent notamment

. 1 en l'accueil des enfants (arrivée et départ), soit quinze minutes par demi-journée;

. 2 en démarches diverses auprès des parents ou des services parascolaires, pour le solde
des périodes socio-éducatives (avec inscription à l'horaire).

Établissement des horaires

En accord avec la commission et/ou la direction de l'école enfantine, l'enseignant(e) établit
l'horaire des enfants à inscrire dans l'agenda de classe. Il (elle) le transmet pour approbation au
service de l'enseignement obligatoire sans omettre les plages consacrées aux activités socio-
éducatives.

L'horaire des activités socio-éducatives relève de l'horaire du titulaire de classe et non pas de
l'horaire des enfants.

Les travaux administratifs inhérents à la gestion de la classe ne sont pas compris dans les
obligations horaires du titulaire.

La réunion de parents est indispensable et le principe de la classe ouverte reste vivement
recommandé; ces moments ne figurent pas à l’horaire.
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Horaire hebdomadaire (élèves et corps enseignant)

Rappel: une période d'activité correspond à 45 minutes. Un temps de pause est aménagé entre
chaque période.

a) En 1re année enfantine  

Horaire des enfants 10,5 périodes (sans récréations)
Horaire des enseignants-es  
Horaire de la classe 10,5 périodes
Heures à disposition pour des obligations
de type socio-éducatif

2 périodes

Total 12,5 périodes

b) En 2e année enfantine  

Horaire des enfants 21 périodes (sans récréations)
Horaire des enseignants-es  
Horaire de la classe 21 périodes
Heures à disposition pour des obligations
de type socio-éducatif

4 périodes

Total 25 périodes

Enseignement primaire

Principes de base - Grille-horaire générale - Activités socio-éducatives - Établissement des horaires - Directives d'application du plan
d'études et des programmes - Directives concernant l'organisation de l'horaire dans les classes primaires - Grille-horaire hebdomadaire
pour les classes primaires

Principes de base

Pour répondre aux directives du Département en la matière, les commissions scolaires
procèdent à une harmonisation interne et permanente tout au long de la semaine des horaires à
trois moments de la journée. Une période correspond à 45 minutes. Un temps de pause est
aménagé entre chaque période.

Nous rappelons les principes suivants:

En cas de dérogation exceptionnelle à l’horaire, une permanence
d’accueil des enfants sera organisée.
Les parents doivent être informés de l’horaire scolaire de leur enfant
avant le 15 juillet de l’année scolaire suivante. Toutefois, il est
recommandé de le remettre avant les vacances d’été, en même temps
que les carnets de fin d’année scolaire, par exemple. Le service de
l’enseignement obligatoire se réserve le droit d’intervenir afin de
demander des modifications.
Les séances officielles ont lieu hors temps d’école.
Il ne sera pas accordé de congé les lendemains de courses d’écoles ou
lors d’autres événements scolaires particuliers.
La semaine d’école compte, en principe, neuf demi-journées. Aux
degrés 1 et 2 notamment, le travail en classe partielle et les nouvelles
directives relatives à l’établissement des horaires pourront engendrer
une semaine de huit demi-journées seulement pour les élèves, dont
cinq matinées.
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En cas de nécessité, les élèves peuvent être accueillis durant 29
périodes.

Grille-horaire générale

Le nombre de périodes réservées aux disciplines ou groupes de disciplines doit être respecté.

Le travail en classe partielle – par groupes d’élèves - constitue une mesure pédagogique
efficace. Sa réalisation nécessite toutefois une information circonstanciée des parents.

La petite classe prescrite dans la grille-horaire des classes de la 1re à la 5e année doit permettre
la réalisation d'activités « compensatoires » ; celles-ci n’étant pas toujours l'apanage des élèves
en difficulté.

En 1re et 2e années, si l’on n’enseigne que deux périodes d’éducation physique en salle de
gymnastique, il est recommandé de séparer ces périodes afin que l'enfant profite d’un tel
enseignement à deux moments distincts.

Les élèves sont tenus de participer aux activités qui ont lieu hors du cadre de la classe et qui
sont approuvées par les commissions scolaires et les directions d’écoles.

Les leçons de religion peuvent avoir lieu dans des locaux mis à disposition par l’autorité scolaire,
en principe en dehors de l’horaire scolaire mais aux moments les plus judicieux pour chacune
des parties.

Activités socio-éducatives

Les activités socio-éducatives s'inscrivent dans le mandat général des titulaires de classe. Elles
sont organisées en tenant compte de la composition de classe et des nécessités qu’elle révèle.

Ces activités peuvent consister notamment en:

. 1 activités organisées en petits groupes d’élèves;

. 2 appuis particuliers;

. 3 moments d’accueil, au besoin, pour les enfants non directement concernés par l’activité
scolaire en cours.

Les activités socio-éducatives sont communiquées préalablement aux parents.

Établissement des horaires

Les horaires dûment établis sont transmis à l’autorité scolaire qui s’assure que les principes
fixés par le canton et énoncés ci-dessus sont respectés, dans les limites des éventuelles
contraintes locales. Ils sont ensuite adressés au service de l’enseignement obligatoire pour
approbation.

L'horaire des activités socio-éducatives relève de l'horaire du titulaire de classe et non pas de
l'horaire des enfants.

Les travaux administratifs inhérents à la gestion de la classe ne sont pas compris dans les
obligations horaires du titulaire.



26.07.2007 16:18 UhrRépublique et canton du Neuchâtel - Rubrique Bulletin électronique

Seite 9 von 11http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?DocId=15880

La réunion de parents est indispensable et le principe de la classe ouverte reste vivement
recommandé ; ces moments ne figurent pas à l’horaire.

Directives d'application du plan d'études et des programmes

Il convient de se référer au classeur bleu (grille-horaire et programmes enseignement primaire).

Directives concernant l'organisation de l'horaire dans les classes primaires

Horaire des élèves 1re 2e 3e 4e 5e

Horaire obligatoire pour tous

Petite classe inscrite à l'horaire

23

2

25

1

26

1

28

1

28

1
Total 25 26 27 29 29
Horaire des enseignant(e)s 1re 2e 3e 4e 5e

Horaire général de la classe

Périodes à disposition pour des obligations
particulières du type socio-éducatif

25

4

26

3

27

2

29

-

29

-

Total 29 29 29 29 29

 

Grille-horaire hebdomadaire pour les classes primaires

Groupes de disciplines – disciplines 1re 2e 3e 4e 5e

Français - écriture (FE)

·         Ecriture

13

1

8 9 9

·         Expression et réception du message oral

·         Expression et réception du message écrit

·         Elocution
9·         Vocabulaire

·         Orthographe

·         Grammaire

·         Conjugaison
Mathématiques (MA) 5 6 6 6

Langue 2 (L2)   1 2 2
Connaissance de l’environnement (CE)

·         Géographie

·         Histoire
2 2 3 3 3



26.07.2007 16:18 UhrRépublique et canton du Neuchâtel - Rubrique Bulletin électronique

Seite 10 von 11http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?DocId=15880

·         Sciences naturelles
Education artistique (EA)

·         Activités créatrices manuelles

·         Activités créatrices sur textiles

·         Education musicale

5 5 5 5 5

Education physique (EP) 3 3 3 3 3

Horaire général 23 25 26 28 28
Petite classe 2 1 1 1 1

 

Enseignement secondaire 1

Grille horaire

La grille-horaire est définie par arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 2005.

Disciplines 6e 7e 8e 9e

OR MA MO PP MA MO PP MA MO PP
Français FRA 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6

Allemand ALL 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3

Anglais ANG  2   3 3     

Mathématiques MAT 5 5 5 6 5 5 6 4 5 6

Biologie BIO 2 2 2 2    1 1 1

Sciences SCE     2 2 2 2 2 2

Histoire HIS 2 2 2 2 2 1 1    

Géographie GEO 2 2 1 1 2 2 2    

Langues et cultures de
l'Antiquité

LCA  3   2      

Séminaire éducation
civique

SEC        3 3 3

Informatique INF     1 1 1    

Education visuelle et
artistique

EVA 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2

Activités manuelles AMB/AMT 2 2 2 2  2 4   3

Education musicale EMU 1 1 2 2    1   

Economie familiale EFA        2 2 2

Education physique et
sportive

EPS 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2

Options tronc commun OTC 2          

Répétitoire REP       1   1

Activité complémentaire 
à option

ACO   2 2       

Mathématiques niveau
21) MATH+        11)   
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21) MATH+        11)   

 CHOIX DF2)           

Grec GRE        4   

ou anglais ou italien3) ANG/ITA        3 3  

 CHOIX OS2)           

Latin LAT        4   

Langue moderne OLM        4   

Sciences exp. et math. OSE        4   

Sciences humaines OSH        4   

  30 31 31 32 31 31 31 32/34 30 31

Activités compl.
facultatives

ACO  2   2   2 2 2

1) Mathématiques niveau 2 est compris dans l'OSE. Il est offert, en plus, avec les options Latin, OLM et OSH.

2) Pour le total, ne considérer qu'une ligne de la zone grisée.

3) Une des deux langues.

De plus, les écoles gardent la faculté d'organiser les activités complémentaires à options
facultatives durant 2 périodes hebdomadaires soit au degré 8, soit au degré 9, toute section,
pendant une année, selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 1er avril 1998, art. 2.

Plan d’études neuchâtelois du secondaire 1 (PENSE)

L'introduction du plan d'études pour le degré 7 se poursuit. Un catalogue de suivi 2007 concocté
par les formateurs et les responsables de la HEP BEJUNE PF3 est proposé aux 
établissements. Il comprend des cours de formation continue aussi variés que « l’évaluation
formative », la « différenciation pédagogique », « l’apprentissage coopératif » ou la « conduite
d’un plan de travail à travers les disciplines ».

Les enseignants sont astreints à suivre quatre actes de formation au cours des années 2006 et
2009.

Le PENSE est disponible en ligne, pour le degré 6 et pour les degrés 7 à 9.

Informations fournies par le Secrétariat général du DECS  Mise à jour:30.05.2006
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Vollzugsverordnung 
zum Gesetz über die Volksschule 
(Volksschulverordnung) 

Änderung vom 27. März 20071 

Der Reg ierungsra t  von Nidwalden , 

gestützt auf Art. 64 Abs. 1 Ziff.1 der Kantonsverfassung, in Ausführung 
von Art. 76 des Gesetzes vom 17. April 2002 über die Volksschule 
(Volksschulgesetz)2 und von Art. 26 des Gesetzes vom 17. April 2002 
über das Bildungswesen (Bildungsgesetz)3, 

beschl iess t : 

I.  

Die Vollzugsverordnung vom 1. Juli 2003 zum Gesetz über die Volks-
schule (Volksschulverordnung)4 wird wie folgt geändert: 

§ 27 Abs. 1 Stundentafel, Unterrichtsfächer 

1 Die wöchentliche Unterrichtszeit der Primarschule wird gemäss der 
folgenden Stundentafel gegliedert: 

Fach / Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Ethik und Religion 1 1 1 1 1 1 

2. Mensch und Umwelt 4 4 4 4 4 4 

3. Sprachen:       
 - Deutsch 5 5 5 5 5 5 

 - Englisch   3 3 2 2 
 - Französisch      2 2 

4. Mathematik 5 5 5 5 5 5 

5. Gestalten / Musik / Bewegung       

 - Bildnerisches Gestalten 2 2 2 2 
 - Musik 2 2 1 1 
 - Technisches Gestalten 

} 6 } 6 
2 2 3 3 

 - Sport 3 3 3 3 3 3 
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Fach / Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Lektionen je Woche  24 24 27 27 28 28 

zusätzliche individuelle Förderung gemäss 
§ 28 maximal 

2 2 2 2   

zusätzliche konfessioneller Religionsunterricht 
gemäss § 10 maximal 

1 2 2 2 2 2 

2 Die Grundausbildung des Schreibens geschieht in den ersten Schuljahren hauptsäch-
lich im Rahmen des Faches Deutsch. Die Pflege der Handschrift findet im Rahmen aller 
Unterrichtsfächer statt, insbesondere in den Fächern Deutsch, Mensch und Umwelt sowie 
Mathematik.  

 

§ 27a und § 27b  Aufgehoben 

§ 28 Abs. 5 Alternierender Unterricht, individuelle Förderung 
1 In der 1. – 4. Klasse kann der Unterricht in einzelnen Lektionen alterniert werden. Der 

Umfang des alternierenden Unterrichts beträgt in der 1. und 2. Klasse maximal fünf Lekti-
onen, in der 3. und 4. Klasse zwei Lektionen. 

2 Für die individuelle Förderung können in der 1. bis 4. Klasse je Woche bis zu zwei Lek-
tionen vorgesehen werden, während denen die Lehrperson mit einzelnen Schülerinnen 
und Schülern oder mit einer Gruppe arbeitet. 

3 Die Schulleitung entscheidet mit der Genehmigung des Stundenplans über den Anteil 
an alternierendem Unterricht beziehungsweise individueller Förderung in den einzelnen 
Abteilungen. 

4 Die Lehrperson legt fest, welche Schülerinnen und Schüler jeweils am individuellen 
Unterricht teilnehmen und informiert die betreffenden Kinder spätestens am Vortag. 

5 Wird der Fremdsprachenunterricht in Doppelklassen erteilt und be-
trägt die Abteilungsgrösse mehr als 16 Kinder, soll vom Schulträger für 
jede Fremdsprache der Besuch einer alternierenden Lektion ermöglicht 
werden. 

§ 83 Zuweisung zu den Niveaus in einzelnen Fächern 
1 Auf Beginn der Orientierungsschule erfolgt die Zuweisung zu den Niveaus in folgenden 

Fächern: 
1. Mathematik in der Kooperativen und Integrierten Orientierungsschule; 
2. Deutsch in der Integrierten Orientierungsschule; 
3. Französisch und Englisch in der Kooperativen und Integrierten 

Orientierungsschule. 
2 Für die Zuweisung zum Niveau A werden mindestens gute Leistungen vorausgesetzt. 

Wer diese Leistungen nicht erfüllt, wird dem Niveau B zugewiesen. 
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§ 144a Stundentafel 

§ 27 und § 83 in der Fassung vom 1. Juli 2003 gelten im Schuljahr 
2007/08 für die 6. Klasse. 

II. 

Diese Änderungen treten auf den 1. August 2007 in Kraft. 

 

Stans, 27. März 2007 REGIERUNGSRAT NIDWALDEN 

 Frau Landammann 

     

 Landschreiber 

     
 
1 A 2007,    
2 NG 312.1 
3 NG 311.1 
4 NG 312.11 
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KANTON 
NIDWALDEN 

 
BILDUNGSDIREKTION  AMT FÜR VOLKSSCHULEN UND SPORT 

 

Stundentafel für die Orientierungsstufe  (ab SJ 2001/02)                        

 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse  
Angaben in 45’-Lektionen Pflichtfächer  Pflichtfächer Wahl- Pflichtfächer Wahl-  

pro Woche   Niv A Niv B fächer Niv. A Niv. B fächer  

Mensch und Umwelt 8  11  8   

 Lebenskunde / Beruf & 
Wirtschaft / 
Klassenstunde 

2  2  2   

 Geographie, Geschichte 
und Naturlehre 

6  5  6 2  

 Hauswirtschaft   4   4  

 Tastaturschreiben 
Informatik 

1    
1 

  
1 

 

        Sprachen 10  10 7  10 7   

 Deutsch 4  4  4   

 Französisch 3  3 WP 3   3 WP 3   

 Englisch 3  3 WP 3  3 WP 3   

 Italienisch      3  

        Gestalten, Musik und Sport  9  7  3 4-7  

 Musik 1  WP 2   2  

 Bildnerisches Gestalten 2  WP 2   2  

 Technisches Gestalten 3  2    3  

 Sport 3  3  3   

        Mathematik 5  5  5   

 Mathematik 5  5  5   

 Technisches Zeichnen      2  

        
Summe Pflichtfächer 33  33   26 23   

Minimum Wahlfächer      8  

                Konfessioneller 
Religionsunterricht 

1 - 2  1 - 2  1 –2    

                 Abkürzungen: WP  = Wahlpflichtfach 







23  22





                  SO 
  



3

17

Stundentafeln

Lehrplan 1992, Nachdruck 2007

Anmerkungen
a)	 Den Schulen wird gestattet, in den einzelnen Fä-

chern die Stunden auch im Vierzehntagerhythmus 
oder semesterweise zu erteilen.

b)	 Für die besonderen Erziehungsanliegen sind die 
unterrichtsorganisatorischen Angaben im Kapitel 
12 des Lehrplans zu beachten.

c)	 Wahlfächer sind grundsätzlich auch schulartüber-
greifend organisierbar. Die folgenden Fächer sind 
zwingend anzubieten: Bezirksschule Normalklasse/
Musikklasse: Italienisch, Ergänzungsmathematik, 
spezielle Mittelschulvorbereitung; Bezirksschule 
Sonderklasse: Ergänzungsmathematik; für die übri-
gen Wahlfächer, die der Kanton subventioniert, ist 
an kleineren Schulen eine Gruppe von mindestens 
sechs, an grösseren von mindestens zehn Lernen-
den Voraussetzung. Der besondere Unterricht für 
Fremdsprachige (Deutsche Sprache und „Sprache 
und Kultur des Heimatlandes“ ist in der „Verord-
nung über die Integration fremdsprachiger Kinder 
und Jugendlicher“ vom 7. Mai 1991 geregelt.

d)	 In dem mit „d“ bezeichneten Fächerblock sind klei-
ne und begründete Verschiebungen statthaft.

e)	 Werken: Für die Organisation gelten folgende ver-
bindliche Grundsätze:

n	 Werken wird in Halbklassen unterrichtet
n	 maximal zwei Abteilungen pro Klasse
n	 koeduzierter Unterricht
n	 paralleler Unterricht der beiden Abteilungen
n	 Unterricht durch zwei Lehrpersonen (Klassenlehr- 

und Fachlehrperson oder zwei Fachlehrpersonen)
n	 verschiedene Formen der Zusammenarbeit sind 

möglich wie: Teamteaching, projektbezogene Ver-
teilung, Absprache der Inhalte, themenzentrierte 
Angebote und Zusammenarbeit

n	 Wechsel der Gruppen semester- oder quartalsweise

n	 die Klassen- und die Fachlehrperson tragen ge-
meinsam die Verantwortung für den Unterricht 
im Fach Werken. Abweichungen bedürfen einer 
schriftlichen Bewilligung von der Kantonalen Auf-
sichtsbehörde.

f)	 –
g)	 Womöglich zusammen mit der Italienischklasse 

des 8. Schuljahres.
h)	 In dieser Totalstundenzahl ist eine Einführung in 

die Informatik inbegriffen. Für sie sind bis am Ende 
des 8. Schuljahres insgesamt 35 bis 40 Lektionen 
vorzusehen. Über die Unterrichtsorganisation: 
siehe Kapitel 11 des Lehrplans. Der Informatikun-
terricht wird grundsätzlich integriert erteilt. Das 
Informatikpensum kann aber auch als besondere 
Wochenstunde erteilt werden, sofern organisato-
rische Gründe dies notwendig machen. In diesem 
Fall ist die Totalstundenzahl um eine Lektion höher.

i)	 Nur in Bezirksschulen ohne Sonderklassen. Die „spe-
zielle Mittelschulvorbereitung“ dient dem Sprach-
unterricht (Deutsch, Französisch) und  dem Mathe-
matikunterricht. Sie beginnt im zweiten Semester 
des 7. Schuljahres (mit zwei Wochenstunden).

k)	 –
l)	 Für BMS- und FMS-Kandidatinnen und Kandidaten 

empfohlen.
m)	Für Gymnasium- BMS- und FMS-Kandidatinnen 

und Kandidaten empfohlen
n)	 In gemischten Werkklassen ist der Hauswirtschafts-

unterricht im Drei-Jahres-Turnus von 4/4/2 Lektio-
nen zu erteilen.

o)	 Nicht subventioniert

In begründeten Fällen kann das Amt für Volksschule 
und Kindergarten Abweichungen zur Stundentafel 
bewilligen.
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Lehrplan 1992, Nachdruck 2007

Stundentafel Bezirksschule Normalklasse

Fach a b	 I	 II	 III
Deutsche Sprache d	 5	 5	 5
Französische Sprache	 4	 4	 4
Englische Sprache	 3	 3	 3
Mathematik / GTZ	 6	 6	 4
Geschichte / Geografie d	 2	 3	 2
Biologie / Physik / Chemie d	 2	 2	 3
Musik	 1	 1	 1
Zeichnen	 1	 2	 2
Turnen	 3	 3	 3
Hauswirtschaft	 4	 	 2
Werken e	 2	 2	 2
Italienische Sprache	 	 3	 3
Ergänzungsmathematik m	 	 	 2
Spezielle Mittelschulvorbereitung i	 1	 2	
Informatik h	 	 	 1
Musik o	 1	 1	 1
Italienisch für Anfänger g	 	 	 3
Naturwissenschaftliches Praktikum o	 	 1	 1
Eventuell weitere Fächer o	 	
Pflichtstunden	 33 h	 31 h	 31
Kirchlicher Religionsunterricht	 1	 1	 1

Stundentafel Bezirksschule Sonderklasse

Fach a b	 I	 II	 III
Deutsche Sprache d	 5	 5	 5
Französische Sprache	 4	 4	 4
Englische Sprache	 3	 3	 3
Mathematik / GTZ	 6	 6	 4
Geschichte / Geografie d	 2	 3	 2
Biologie / Physik / Chemie d	 2	 2	 3
Musik	 1	 1	 1
Zeichnen	 1	 2	 2
Turnen	 3	 3	 3
Hauswirtschaft	 4	 	 2
Werken e	 2	 2	 2
Italienische Sprache	 	 3	 3
Ergänzungsmathematik m	 	 	 2
Spezielle Mittelschulvorbereitung i	 1	 2	
Informatik h	 	 	 1
Musik o	 1	 1	 1
Italienisch für Anfänger g	 	 	 3
Naturwissenschaftliches Praktikum o	 	 1	 1
Eventuell weitere Fächer o	 	
Pflichtstunden	 33 h	 31 h	 31
Kirchlicher Religionsunterricht	 1	 1	 1
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Stundentafeln

Lehrplan 1992, Nachdruck 2007

Stundentafel Sekundarschule

Fach a b	 I	 II	 III
Deutsche Sprache d	 5	 5	 5
Französische Sprache	 4	 4
Englische Sprache	 3	 3	 3
Mathematik / GTZ	 6	 6	 3
Geschichte / Geografie / Biologie / Physik / Chemie d	 4	 4	 6
Musik	 1	 1	 1
Zeichnen	 1	 2	 2
Turnen	 3	 3	 3
Hauswirtschaft	 4	 	 2
Werken e	 2	 2	 2
Französische Sprache	 	 	 3-4
Italienische Sprache	 	 3	 3
Ergänzungsmathematik l	 	 	 2
Informatik	 	 	 1
Musik o	 1	 1	 1
Geometrisch-Technisches Zeichnen o	 	 	 1
Naturwissenschaftliches Praktikum o	 	 1	 1
Eventuell weitere Fächer o	 	
Pflichtstunden	 33 h	 30 h	 27
Kirchlicher Religionsunterricht	 1	 1	 1

Stundentafel Oberschule

Fach a b	 I	 II	 III
Deutsche Sprache	 5	 5	 5
Französische Sprache	 4	
Englische Sprache	 3	 3	 (3)*
Mathematik / GTZ	 6	 6	 3
Geschichte / Geografie / Biologie / Physik / Chemie	 4	 5	 5
Musik	 1	 1	 1
Zeichnen	 1	 2	 2
Turnen	 3	 3	 3
Hauswirtschaft	 4	 	 2
Werken e	 2	 4	 4
Französische Sprache	 	 3-4	 3-4
Italienische Sprache	 	 3	 3
Geometrisch-Technisches Zeichnen	 	 	 2
Naturwissenschaftliches Praktikum o	 	 2	 2
Ergänzungsmathematik	 	 	 2	
Informatik	 	 	 1
Musik o	 1	 1	 1
Eventuell weitere Fächer o	 	
Pflichtstunden	 33 h	 29 h	 28*
Kirchlicher Religionsunterricht	 1	 1	 1

	 *	Abwahlmöglichkeit für die 3. Oberschule. Hingegen Angebotspflicht für die Gemeinde.
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Lehrplan 1992, Nachdruck 2007

Stundentafel Kleinklassen W

Fach a b	 I	 II	 III
Sprache / Sachunterricht 	 6-8	 6-8	 6-8
Mathematik 	 5-7	 5-7	 5-7
Englische Sprache (integriert, bzw. gemeinsam mit der Oberschule)
Musik	 1	 1	 1
Zeichnen	 2	 2	 2
Turnen	 3	 3	 3
Hauswirtschaft n	 4	 4	 2
Werken e	 8	 8	 8
Pflichtstunden	 29-33	29-33	27-31
Kirchlicher Religionsunterricht	 1	 1	 1

Stundentafel Primarschule

Fach a b	 I	 II	 III	 IV	 V	 VI
Deutsche Sprache inkl. Schreiben / Sachunterricht / Musik	 81)	 101)	 121)

Deutsche Sprache inkl. Schreiben	 	 	 	 8	 7	 7
Sachunterricht	 	 	 	 3	 3	 4
Musik	 	 	 	 2	 2	 2
Zeichnen	 1	 1	 1	 1	 1	 1
Werken e	 4	 4	 4	 4	 4	 4
Französische Sprache	 	 –	 –	 22)	 2	 2
Mathematik	 5	 5	 5	 5	 5	 5
Turnen	 3	 3	 3	 3	 3	 3
Pflichtstunden*	 21	 23	 25	 26	 27	 28
Kirchlicher Religionsunterricht	 1-2	 1-2	 1-2	 1-2	 1-2	 1-2

	 1)	Streichung einer Lektion Sachunterricht oder einer Lektion Schichtung
	 2)	Ausschliesslich für Dorneck und Thierstein: Kompensation für Französisch 1 Lektion vom Sprachunterricht
	 	und 1 Lektion von Sprach- oder Sachunterricht oder eine Mischform.
	 *	Infolge der Einführung grosser Blockzeiten auf Schuljahr 2007/2008 wird die Stundentafel leicht modifiziert. 	
	 	vgl. www.avk.so.ch

Stundentafel Kleinklassen L

Fach a b	 III	 IV	 V	 VI
Sprache / Sachunterricht	 7-9	 7-9	 7-9	 7-9
Mathematik 	 4-6	 4-6	 4-6	 4-6
Musik	 2	 2	 2	 2
Zeichnen	 2	 2	 2	 2
Werken e	 6	 6	 6	 6
Turnen	 3	 3	 3	 3
Pflichtstunden	 24-28	 24-28	 24-28	 24-28
Kirchlicher Religionsunterricht	 1	 1	 1	 1

Stundentafel Kleinklassen E

Fach a b	 I	 II
Sprache / Sachunterricht	 4-5	 4-5
Mathematik 	 4-5	 4-5
Zeichnen	 1	 1
Werken e	 4	 4
Turnen / Rhythmik / Musik	 6	 6
Pflichtstunden*	 19-21	 19-21
Kirchlicher Religionsunterricht	 1	 1

	 *	vgl. Primarschule

Stundentafeln
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Wurde auf 1.8.2006 aufgehoben und durch ein DBK-Reglement ersetzt.

Stundenplanverordnung für die Volksschule

Hausaufgaben

Richtlinien für die Erteilung von Hausaufgaben 
in der Volksschule.
Kreisschreiben des Departement für Bildung und Kul-
tur , 24. Februar 1992

Schulische Hausarbeiten sind eine wichtige Ergän-
zung des Unterrichts. Was in der Schule gelernt wird, 
soll zu Hause geübt, erweitert und vertieft werden. 
Hinzu kommt, dass Hausaufgaben die Schülerinnen 
und Schüler zu einer gewissen Selbständigkeit und 
Selbstverantwortung anleiten und zu einer sinnvol-
len Beschäftigung in der Freizeit führen. Den Eltern 
gewähren die schulischen Hausarbeiten einen Ein-
blick  in das Schulgeschehen.
Hausaufgaben beanspruchen oft einen erheblichen 
Teil der Freizeit der Schülerinnen und Schüler. Schul-
stunden, Hausaufgaben und Freizeit müssen aber  in 
einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. 
Es ist wichtig zu sehen, dass Hausaufgaben nicht in 
allen Fächern und nicht für alle Schülerinnen und 
Schüler in gleicher Weise nötig sind. Sie fallen auch 
nicht allen Schülerinnen und Schülern gleichermassen 
leicht; einige arbeiten schneller, andere langsamer. 
Die häuslichen Verhältnisse spielen oft eine entschei-
dende Rolle. Eltern und Lehrkräfte sind aufgefordert, 
die Frage der Hausaufgaben in Begegnungen (Eltern-
abenden usw.) immer wieder aufzuwerfen, so dass 
im Gespräch der geeignete Modus gefunden werden 
kann.
Von diesen Erwägungen ausgehend und aufgrund 
vielfältiger Erfahrungen sind für die Hausaufgaben-
praxis folgende Richtlinien festgelegt worden:

Wozu?
1 Hausaufgaben sollen den Unterricht ergänzen und 
bereichern. Alle Schülerinnen und Schüler sollen 
durch Hausaufgaben Erfolg erleben können.

2 Hausaufgaben sollen dazu beitragen, dass die Schü-
lerinnen und Schüler selbständig, selbstverantwort-
lich und rationell arbeiten lernen. Sie sollen Anlei-
tungen zum Erwerb von Arbeitstechniken erhalten: 
lernen wie man beobachtet, eine Zusammenfassung 
schreibt, seine Hausarbeiten über mehrere Tage ver-
teilt usw.

Was?
3 Hausaufgaben sollen sinnvoll sein. Hinter ihnen soll 
eine klare Zielsetzung stehen; sie sollen sich in den 
Rahmen einer übergreifenden Unterrichtsplanung 

einfügen. Wenn sich keine sinnvolle Möglichkeit für 
Hausaufgaben ergibt, sollen sie entfallen.

4 Hausaufgaben sind grundsätzlich in allen Stufen 
des Lernprozesses einsetzbar: beim vorbereitenden 
Sammeln von Material, beim Strukturieren und beim 
Üben und Anwenden. Auf keinen Fall dürfen aber Ge-
genstände des eigentlichen Unterrichts in der Klasse 
in die Freizeit der Schülerinnen und Schüler und da-
mit ins Elternhaus verlagert werden.

Wie?
5 Hausaufgaben sollen so erteilt werden, dass sie der 
individuellen Kapazität der Schülerinnen und Schüler 
entsprechen. Es ist dem Umstand Rechnung zu tragen, 
dass einige Schülerinnen und Schüler schneller, ande-
re langsamer arbeiten. Einer besonderen Beachtung 
bedarf die Situation Fremdsprachiger.
6 Hausaufgaben sollen variieren. Es sind schriftliche 
und mündliche Hausarbeiten zu verlangen, Einzellei-
stungen und gelegentlich Partner- und Gruppenar-
beiten.

Wann?
7 Hausaufgaben sollen nur erteilt werden, wenn fol-
gende Voraussetzungen erfüllt sind:

n	 wenn die Schülerinnen und Schüler im Unterrich 
das für eine Hausaufgabe nötige Vorwissen und 
Können erworben haben

n	 wenn die Schülerinnen und Schüler Hausaufgaben 
ohne fremde Hilfe machen können

n	 wenn auch die besondere Situation fremdsprachi-
ger Schülerinnen und Schüler mitbedacht wird

n	 wenn die Hausaufgaben anschliessend kontrolliert 
werden und die Schülerinnen und Schüler eine 
Rückmeldung erhalten können.

8 Hausaufgaben können grundsätzliche an allen Wo-
chentagen erteilt werden, von einem Schultag zum 
andern, aber nur, wenn kein Sonn- oder Feiertag 
dazwischen liegt. Hausaufgaben können auch über 
grosse Zeiträume hinweg gegeben werden.

Wieviel?
9 Langsam arbeitende Schülerinnen und Schüler sol-
len etwas weniger, schnell arbeitende etwas mehr 
Hausaufgaben erhalten. Für die einen wie für die an-
deren sollen in der Regel folgende Werte nicht über-
schritten werden:
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im	 1. und 2. Schuljahr: 15 Minuten pro Tag
im	 3. und 4. Schuljahr: 30 Minuten pro Tag
im	 5. und 6. Schuljahr: 30 bis 45 Minuten pro Tag
vom	 7. bis 9. Schuljahr:  45 bis 60 Minuten pro Tag

Im Fall von stark belasteten Schultagen sollen weni-
ger oder keine Hausaufgaben erteilt werden.
Werden die genannten Richtwerte wiederholt über-
schritten, sind die Eltern gebeten, sich an die zustän-
dige Lehrperson, gegebenenfalls an die Schulbehörde 
zu wenden, die ihrerseits dem Regionalinspektorat 
Mitteilung macht.

10 Hausaufgaben sind an Schulen mit Fachlehrersy-
stem unter den Lehrkräften abzusprechen. Die Sum-
me der Hausaufgaben darf nicht dazu führen, dass 
die obgenannten Richtwerte überschritten werden. 
Zur Kontrolle werden an Bezirksschulen Klassenbü-
cher geführt, in welchen die verschiedenen Lehrkräf-
te einer Klasse die Aufgaben eintragen.

Solothurn, 24. Februar 1992

Vorsteher
Departement für
Bildung und Kultur
Fritz Schneider, Regierungsrat

Die vorliegenden Richtlinien über „Hausaufgaben in 
der Volksschule“ sind allen Eltern der Volksschüler 
abzugeben. Die zuständigen Klassenlehrerinnen und 

-lehrer sind dafür besorgt, dass sie bei Schuljahresbe-
ginn jeweils den Eltern der Schülerinnen und Schüler 
des ersten Primar- und des ersten Oberstufenschul-
jahres abgegeben werden, im Verlaufe des Schuljah-
res auch Eltern neuzugezogener Schülerinnen und 
Schüler.

Stundentafeln
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Lektionentafel Primarschule
ab Schuljahr 2005/06

Block Fachbereiche 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 5. Kl. 6. Kl.

A Deutsch / Mensch & Umwelt / Schrift 9-11 10-12 11-13 11-13 9-11 9-11

Englisch 2 2 2 2E

Französisch 2 2

Bildnerisches Gestalten 2 2 2 2 2 2

Technisches Gestalten 2 2 2 2 3 3

Turnen und Sport 3 3 3 3 3 3

B

Musik 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

C Mathematik 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7

D* Glaubensunterweisung 1 2 2 2 2 2

Total 24-25 28 30 30 31 31

* Dieser Block ist kein obligatorischer Bestandteil der Lektionentafel. Der Inhalt wird von den Landeskirchen definiert.

• Blockbezeichnungen: A Sprache und Umwelt
E Fremdsprachen
B Gestalten, Sport, Musik
C Mathematik
D Glaubensunterweisung

• Die Lehrperson bestimmt für die Blöcke A, B und C die Unterrichtszeit innerhalb der
vorgegebenen Zeitspannen. Das Total der Blöcke ergibt die wöchentliche Unterrichtszeit.

Übergangsbestimmungen:

• Das Fach Englisch wird ab 2005/06 über vier Jahre gestaffelt eingeführt. Die noch nicht
benötigten Lektionen stehen zusätzlich für die Blöcke A und C zur Verfügung.

• In der zweiten Klasse sind im Schuljahr 2005/06 nochmals drei Lektionen Technisches
Gestalten einzusetzen.

20. Sept. 2004
Erziehungsdepartement des Kantons Schwyz
Amt für Volksschulen



 

Lektionentafel der Orientierungsschulen

Kanton Schwyz
ab Schuljahr 2003/04

Obl WF Obl WF

Deutsch 4 5 / 2E 4 5 5 7
Französisch 4 0 / 4WF 4 0 / 2WF 3-4 2-3
Englisch 3 3 3 3 3 2-3

Italienisch 3 3

Mathematik 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
Geometrisches Zeichnen 2 2

Lebenskunde 1 1 1 1 1 1

Klassenlehrerstunde 1 1 1 1 1 1
Naturlehre 2 2 2 2 2 2 2 2
Geografie / Geschichte 3 3 3 3 4 4

Tastaturschr./ Informatik 1 1 0 1 2 2

Musik 1 1 1 1 1-2 1-2
Bildnerisches Gestalten 2 2 2 2
Technisches Gestalten 3 3 2-3 2-3
Hauswirtschaft 0 0 4 4 2 2-4
Turnen und Sport 3 3 3 3 3 3

26 25
Total Lektionen 34 33/35 34 33/35

*)  Die Details betreffend Umsetzung sind in einem Begleittext der Fachstelle Schulaufsicht geregelt. Erziehungsratsbeschluss

vom 2. April 2003
KOS = Kooperative Orientierungsschule      Obl = Obligatorisch      WF = Wahlfach    E = Ergänzung (falls kein Französisch)

Musik, 
Gestalten, HW 
und Sport

8. Schuljahr

Sprachen

Mathematik

Mensch und 
Umwelt

Sek / KOS

11

8

9

9. Schuljahr
Sek / KOS Real

mind.1 
Fremdspr. 

(3)

8/10

2 3

Sek / KOS Real

11

7

10

32-34 32-34

8

11

Real
7. Schuljahr

9

8

10/12



Merkblatt für die Stundenpläne  
der Orientierungsschulen 
zu Handen der Schulleitungen / Schulpräsidien  
 

1. Rahmenvorgaben 

Folgende kantonale Vorgaben sind speziell zu beachten:  
- SRSZ 611.210 und 211 (VSV): Schulstrukturen, Schulpflicht, ... 
- SRSZ 612.110 und 111 (PBV): Lehrerpensen und Unterrichtszeiten, Poolstunden, ...  
- Rahmenbedingungen zur Heilpädagogischen Schülerhilfe (ERB vom 18.04.2002)  
- SRSZ 613.142: Weisungen zur Orientierungsschule (5. Juni 2002) 
- Lektionentafeln Sekundar-/Realschule/KOS und Werkschule (ERB vom 2.04.03) 
- Begleittext zur Lektionentafel der Orientierungsschule (FSA / April 2003) 
- Lehrbewilligungen der einzelnen Lehrkräfte  

2. Vorgehen bei der Stundenplangestaltung 

• Die Stundenplangestaltung ist primär dem Lernrhythmus der Schülerinnen und Schüler 
anzupassen. Die Schüler sollten in den Hauptfächern von möglichst wenig Lehrpersonen 
unterrichtet werden.  

• Der Schulträger bestimmt die Grösse der Abteilungen und Gruppen gemäss kantonaler 
Richtlinien. Vom Kanton werden keine Wahlfachgruppen unter 6 Schülern akzeptiert.  

• Bei Speziallösungen ist vorzeitig beim Schulinspektor um Erlaubnis nachzufragen.   

• Folgende Formulare sind einzureichen:  

Klassen-Stundenpläne Lehrer-Stundenpläne  Gesamtplanungen  

Pro Klasse die  
Schülerstunden mit  
Fach, Lehrperson, Zimmer  

Pro Lehrperson die  
Unterrichtslektionen mit  
Fach, Klasse, Zimmer  

Zusätzliche Planungs-
übersichten werden 
sehr geschätzt.  

 

3. Kontrolle  

• Die Hauptverantwortung für die Überprüfung der Stundenpläne liegt beim Schulrat  
bzw. bei der Schulleitung (beim Rektor / Schulvorsteher).  

• Nach erfolgter Kontrolle sind die Stundenpläne bis spätestens 31. August dem Schul-
inspektor einzureichen.  

• Auf der zur Verfügung gestellten Lektionenübersicht (Exceltabelle) können die Daten der 
gesamten Schule für das neue Schuljahr aktualisiert werden. Wir wären sehr froh, wenn  
diese Zusammenstellung bereits ausgefüllt werden könnte.  

• Im Verlaufe des Schuljahres sind Stundenplanänderungen von dauerndem Charakter von 
den zuständigen Stellen (Schulleitung oder Schulrat) zu überprüfen und dem Inspektorat 
zur Kenntnisnahme zu übermitteln.  

Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit. Gerne sind wir bereit, Fragen zu beantworten 
und Anregungen entgegen zu nehmen.  
 
Februar 2005 
Amt für Volksschulen / Schulinspektorat  
www.sz.ch/volksschulen  (Schulaufsicht)   
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Lektionentafel der Orientierungsschule
(ERB vom 2. April 2003)

Begleittext zur Umsetzung April 2003

Inkraftsetzung Die neue Lektionentafel für die Orientierungsschule ist ab Sommer
2003 für alle Klassen gültig. Verantwortlich für die Einhaltung ist der
Schulrat resp. die Schulleitung.
Alle Abweichungen sind frühzeitig mittels schriftlichem Gesuch an die
Fachstelle Schulaufsicht einzureichen, welche die Kompetenz für Aus-
nahmeregelungen hat. Im Schuljahr 2003/04 (Übergangsjahr) ist eine
angepasste Zwischenlösung möglich.

Werkschule Für die Werkschule bzw. Stammklasse C gilt eine offenere Lektionen-
Stammklasse C tafel. Die Spannbreite zwischen Minimum und Maximum wurde in den

einzelnen Bereichen erhöht. Innerhalb dieser Grenzen wird der Fächer-
kanon durch die Klassenlehrperson auf die aktuellen Bedürfnisse der
Schüler abgestimmt.

Französisch Realschüler mit Stufenwechselabsichten oder entsprechenden Berufs-
1. / 2. Real wahlvorstellungen sollten Französisch durchgehend als Wahlfach bele-

gen. Wer in der 1. Realklasse dieses Fach nicht wählt, hat als Ergän-
zung zwei Zusatzlektionen Deutsch zu besuchen.
Nach einer klaren Information durch die Mittelpunktschule sollen die
Eltern den Fächerwahlentscheid unterschreiben. Im Zweifelsfall ist
Französisch zu belegen, weil ein späterer Einstieg nicht mehr gewähr-
leistet wird.

9. Schuljahr Im 9. Schuljahr wurde die Lektionenzahl für Deutsch und Mathematik
erhöht, um gewünschte Verbesserungen in diesen Fächern zu erzielen.
Die Wahlfachmöglichkeiten werden dadurch eingeschränkt. Es gilt aber
weiterhin eine schuleigene Festlegung innerhalb der vorgegebenen
Grenzen. Dabei haben sich Halbjahreskurse im gestalterischen Bereich
und in der Hauswirtschaft bewährt.

ICT-Bereich In der 1. Klasse (inkl. Realschule 2. Klasse) wird primär das „blinde“
Tastaturschreiben erlernt, zudem ein Basiswissen zu Word und Excel
angeeignet.
Ab 2. Klasse sollte der Einsatz des Computers vor allem integrierte An-
wendung finden, sodass zumindest in der Sekundarschule auf eine spe-
zielle Lektion verzichtet werden kann.
(ICT = Information and Communication Technology)

Erziehungsdepartement

Amt für Volksschulen Fachstelle Schulaufsicht
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Gestalten Grundsätzlich ist koeduziertes Lernen oder freie Wahl betreffend tech-
nischem und textilem Werken anzubieten. Die beiden Fächer Bildneri-
sches und Technisches Gestalten können im 8. Schuljahr auf drei Arten
durchgeführt werden: Kombinierter Kurs, Halbjahreskurse oder Wahl-
pflichtfächer.

Hauswirtschaft Im 9. Schuljahr werden in der Regel Halbjahreskurse zu vier Lektionen
angeboten, was für die Schüler zwei Jahreslektionen ergibt. In der Real-
schule sind weiterhin Ganzjahreskurse möglich.

Turnen und Sport Grundsätzlich sind drei Lektionen anzubieten. Um in der 2. Klasse eine
Lektion zu reduzieren, müssen in den ersten beiden Jahren total 72
Lektionen an zusätzlichen Sportaktivitäten ausgewiesen werden. Für die
Bewilligung und Kontrolle ist die Fachstelle Schulaufsicht zuständig.

Stütz- und Das Stützen von schwächeren Schülern und das Fördern der Begabten
Förderstunden ist weiterhin möglich und sinnvoll. Das Angebot findet jetzt aber inte-

griert statt. Pro Woche kann sowohl in der Mathematik als auch in der
Fächergruppe Sprachen je eine Lektion eingesetzt werden (max. zwei
Wochenlektionen pro Schüler).

Klassenlehrerstunde Diese Lektion dient als wichtiges Besprechungsgefäss mit der Klasse
(KLS) oder einzelnen Schülern. Sie ist im Stundenplan als Randstunde zu

setzen. Falls die Lektion am Nachmittag stattfindet, sind von den
Schülern mindestens noch zwei andere Lektionen zu besuchen. Sie darf
nur in Ausnahmefällen kompensiert werden, mit entsprechendem Ein-
trag ins Unterrrichtsheft.

Einzelstunden Fächer mit Einzelstunden wie z.B. Lebenskunde, Geografie, Geschichte
oder die dritte Turnlektion können gekoppelt mit einem anderen Fach
als Doppelstunden eingesetzt werden. Dabei sind Wechsel pro Woche,
pro Quartal oder pro Halbjahr möglich.

Religionsstunden Die Schulen sind verpflichtet, für die Glaubensunterweisung eine Lekti-
on pro Woche als zusätzliches Zeitgefäss zur Verfügung zu stellen. Als
Alternative können Religionstage oder -halbtage eingesetzt werden.

Spezielle Anlässe Schnupperlehren, Exkursionen, Schulverlegungen, Sporttage, Religions-
tage, Projektwochen etc. können für den Unterricht sehr vorteilhaft
sein. Es ist darauf zu achten, dass nicht immer die gleichen Unter-
richtslektionen ausfallen.
Bewilligungsinstanz ist der Schulrat bzw. die Schulleitung. Eine Kopie
der Programme ist frühzeitig dem Schulinspektor zur Kenntnisnahme
zuzusenden.

April 2003 / Fachstelle Schulaufsicht



Lektionentafel der Werkschule bzw. Stammklasse C

gemäss ERB vom 2.04.2003

SRSZ 613.142    Weisungen zur Orientierungsschule (Auszug)

§ 8 Lektionentafel der Werkschule und der Stammklasse C

1 Für die Werkschule und die Stammklasse C der kooperativen Orientierungsschule gilt die
folgende Lektionentafel:

Werkschule 7. - 9. Schuljahr Minimum Maximum

Sprachen Deutsch, Französisch, Englisch 6 9

Mathematik Mathematik 6 9

Mensch und
Umwelt

Lebenskunde, Klassenlehrerstunde,
Naturlehre, Geografie, Geschichte,
Tastaturschreiben / Informatik

7 11

Musik, Gestalten
und Sport

Musik, Bildnerisches und
Technisches Gestalten, Hauswirtschaft,
Turnen und Sport

8 12

Total Lektionen 32 - 34

2 Englisch und/oder Französisch werden nach den Voraussetzungen der Schüler individuell
angepasst unterrichtet.
3 Die Details betreffend Umsetzung sind in einem Begleittext der Fachstelle Schulaufsicht
geregelt.
4 Bemerkungen zur Glaubensunterweisung befinden sich im Anhang der Weisungen.

 Rückfragen sind jederzeit bei der Fachstelle Schulaufsicht möglich.
Auf Gesuche hin können befristete Ausnahmen bewilligt werden.

Fachstelle Schulaufsicht
April 2003 / EU
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Stundentafel Primarschule    ab Schuljahr 2003/20041 
 
vom  
 
 
 
Allgemeine Bestimmungen 
 

1. Gestaltung des Unterrichts 
Die Stundentafel soll die Freiheit der Lehrerin oder des Lehrers in der Gestaltung des Un-
terrichtes nicht einengen. Sie ist als Richtlinie für die zeitliche Aufteilung des Unterrichts 
auf die einzelnen Fächer und Fachbereiche gedacht. Abweichungen, die sich aus der 
konkreten Unterrichtssituation ergeben, sind erlaubt. Massgebend ist das Erreichen der 
Lernziele. Insbesondere muss der Unterricht nicht in Einheiten zu 45 Minuten aufgeteilt 
werden, da dies der Lernsituation der Kinder nicht entspricht. Über das Schuljahr hinweg 
sind die Zeitbudgets einzuhalten. Im Sinne eines ganzheitlichen Unterrichtes sind die ein-
zelnen Bereiche so weit als möglich zu verknüpfen. Die Zahl der wöchentlichen Lektionen 
in den Fächern Sport sowie Werken und Gestalten ist verbindlich. 

2. Werken und Gestalten 

Der Unterricht in „Werken und Gestalten“ und „Textilarbeit/Werken“ wird in der Regel im 
Halbklassenunterricht erteilt. Die zweite Lektion während des Halbklassenunterrichts in 
Textilarbeit/Werken kann für alle Fächer verwendet werden.  

3. Sport 
Der Sportunterricht ist in der Regel an drei verschiedenen Wochentagen zu erteilen.  

4. Pflichtstundenzahl 
Die wöchentliche Pflichtstundenzahl der Lehrkräfte liegt über derjenigen für die Schülerin-
nen und Schüler. Entsprechend kann in Halbklassen unterrichtet werden. 

5. Freifächer 
Die Schulbehörde bestimmt, welche Freifächer angeboten werden. 

6. Religionsunterricht 
Der Religionsunterricht wird von den Landeskirchen erteilt und zusammen mit den Schul-
trägern organisiert. Maximal 2 Lektionen pro Woche können während der ordentlichen 
Unterrichtszeit erteilt werden (vgl. §§ 11 und 12 der Verordnung des Regierungsrates 
über die Volksschule und den Kindergarten vom 12. Dezember 1995). 

7. Abweichungen von der Stundentafel 
 Abweichungen von der Stundentafel können von der Schulaufsicht bewilligt werden. 

                                                 
1 Vom Regierungsrat erlassen mit RRB Nr.     vom 15. April 2003. 
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8. Gültigkeit 
 Diese Stundentafel gilt ab 1. August 2003 
 
 
 
Stundentafel Primarschule 
 
 
 
Fächerangebot 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 5. Kl. 6. Kl. 
 
Deutsch 

 
5 

 
5 

 
6 

 
7 

 
6 

 
6 

Französisch     2 2 
Realien  3 4 4 5 5 5 
Mathematik 5 5 6 6 5 5 
Musische Fächer  4-8       
Musik   2 2 2 2 2 
Zeichnen und Gestalten  2 2 2 2 2 
Werken und Gestalten   1 1 1 1 1 
Textilarbeit/Werken  2 2 2 2 2 
Sport 3 3 3 3 3 3 
       
Pflichtlektionen  
für Schülerinnen und Schüler 
à 45 Minuten 

 
20-24

 
24 

 
26 

 
28 

 
28 

 
28 
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Stundentafel Sekundarschule ab Schuljahr 2007/08 
 
vom Regierungsrat erlassen am 12. Dezember 2006 
 
 
 
Allgemeine Bestimmungen 
 

1. Gestaltung des Unterrichts 
Die in der Stundentafel für die einzelnen Fachbereiche vorgegebenen Zeit-
budgets sind verbindlich. Der Unterricht muss jedoch nicht stets in Einheiten 
zu 45 Minuten aufgeteilt werden. Anpassungen an die konkrete Unterrichtssi-
tuation sind erlaubt; massgebend ist das Erreichen der Lernziele.  Die Zahl 
der wöchentlichen Lektionen in den Fächern Sport, Werken und Gestalten 
sowie Hauswirtschaft  ist verbindlich. 

Eine Jahreslektion kann auch auf zwei Wochenlektionen während eines hal-
ben Jahres verlegt werden.  

2. Werken und Gestalten 
Das Fach „Werken und Gestalten“ gliedert sich in „Werken“ und „Textilar-
beit“. Die beiden Bereiche „Werken“ und „Textilarbeit“ nehmen etwa je die 
Hälfte der Unterrichtszeit ein. 

3. Hauswirtschaftsunterricht 
In der Regel wird der Unterricht koedukativ erteilt. Je nach örtlichen Voraus-
setzungen kann der Unterricht auch nach Geschlechtern getrennt erteilt wer-
den. 

4. Sport 
Der Sportunterricht ist in der Regel an drei verschiedenen Wochentagen zu 
erteilen.  

Der Unterricht ist in der Regel nach Geschlechtern getrennt zu erteilen. 

5. Dispensation 
Einzelne Schülerinnen und Schüler können - nach Rücksprache mit den El-
tern und unter Information der Schulaufsicht - von einzelnen Fächern dispen-
siert werden. Die nicht besuchten Lektionen müssen im gleichen Umfang 
durch den Besuch von anderen Fächern kompensiert werden. 

6. Wahlpflichtfächer 
Das System von Wahlpflichtfächern ermöglicht es den Schülerinnen und 
Schülern, einen Schwerpunkt gemäss den persönlichen Neigungen und Be-
gabungen zu bilden. Über die Detailgestaltung des Wahlpflichtangebotes 
entscheidet die Schule gemäss ihrem Profil. 

In Bezug auf die individuelle Wahl ist eine frühzeitige Beratung in Zusam-
menarbeit mit den Eltern notwendig. Die Belegung der Wahlpflichtfächer ist 
mit den Eltern schriftlich zu vereinbaren.  
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7. Fremdsprachen 

Für Schülerinnen und Schüler  der Sekundarschule Typ  E sind Französisch 
und Englisch Pflichtfächer. 

Für Schülerinnen und Schüler im Typ G ist mindestens eine Fremdsprache 
Pflichtfach. Mit schriftlicher Zustimmung der Eltern können sie ab dem 8. o-
der 9. Schuljahr auf den Unterricht in einer Fremdsprache zu Gunsten ande-
rer Fächer gemäss Angebot im Wahlpflichtbereich verzichten. 

8. Freifächer 
Die Wahlpflichtfächer werden auch als Freifächer angeboten. Die Schule be-
stimmt das Angebot weiterer Freifächer. Diese können mit angepasster 
Stundenzahl auch quartals- oder semesterweise angeboten werden. 

9. Religionsunterricht 
Der Religionsunterricht wird von den Landeskirchen erteilt und zusammen 
mit den Schulträgern organisiert. Maximal 2 Lektionen pro Woche können 
während der ordentlichen Unterrichtszeit erteilt werden (vgl. §§ 11 und 12 der 
Verordnung des Regierungsrates über die Volksschule und den Kindergarten 
vom 12. Dezember 1992). 

10. Abweichungen von der Stundentafel 
Abweichungen von der Stundentafel können in begründeten Fällen von der 
Schulaufsicht ausnahmsweise bewilligt werden. 

11. Inkrafttreten 
Diese Stundentafel gilt ab Beginn des Schuljahres 2007/2008. Für dritte 
Klassen darf im Schuljahr 2007/2008 noch die bisherige Stundentafel zur 
Anwendung gebracht werden. 
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Stundentafel Sekundarschule 

 

Fächerangebot 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 

Deutsch  4  4  4 

Lebenskunde / Berufswahlvorbereitung 1 1 1 

Französisch 4 1) 1) 

Englisch 3 1) 1) 

Mathematik  6 6 5 

Realien  5 5 7 

Geschichte2) 1 2 2 

Geografie2) 2 1 1 

Biologie2) 2 1 1 

Physik2)  1 1 

Chemie2)   2 

Zeichnen und Gestalten  2 2   

Musik  2 2   

Sport 3 3 3 

Werken und Gestalten  3   

Hauswirtschaft  4  

Wahlpflichtfächer  6 11-134) 

Pflichtlektionen  
für Schülerinnen und Schüler 
à 45 Minuten 

 
33 

 
33 

 
31-334) 

 

 

Wahlpflichtfächer 

Aus folgenden Bereichen müssen von der Schule Kurse angeboten werden: 

Französisch  31) 31) 

Englisch  31) 31) 

Mathematik, geometrisches Zeichnen, Na-
turwissenschaften 

  3-43) 

Werken und Gestalten  3 2-33) 

Zeichnen, Musik    2-33) 

Sport   25) 

Hauswirtschaft   2-43) 

Berufswahlvorbereitung   1-23) 

 

1)  2)  3)  4)  5)     Siehe folgende Seite 
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1) Für Schülerinnen und Schüler im Typ E sind Französisch und Englisch Pflichtfä-
cher. 

 Für Schülerinnen und Schüler im Typ G ist mindestens eine Fremdsprache Pflicht-
fach. Mit schriftlicher Zustimmung der Eltern können sie ab dem 8. oder 9. Schul-
jahr auf den Unterricht in einer Fremdsprache zu Gunsten anderer Fächer gemäss 
Angebot im Wahlpflichtbereich verzichten. 

2) Die angegebene Stundendotation in den einzelnen Fächern der Realien ist über 
die drei Jahre hinweg einzuhalten, Verschiebungen von einer Klasse in die andere 
sind möglich. 

3) Differenzierung durch die Schule. 
4) Die Schule kann generell, für bestimmte Gruppen oder für einzelne Schülerinnen 

und Schüler die Dotation im Wahlpflichtbereich und das Pflichtpensum im vorge-
gebenen Rahmen bestimmen. 

5) Schülerinnen oder Schüler, die Sport als Wahlpflichtfach wählen, haben 13 Lekti-
onen aus dem Wahlpflichtbereich zu belegen (persönliche Pflichtstundenzahl 33). 



  
 AMT FÜR VOLKSSCHULE 
 UND KINDERGARTEN 
  
 
 
 

  Seite 1/1 

 

  

Stundentafel Sonderklassen  ab Schuljahr 2003/20041 
 
 
 
 
 
Allgemeine Bestimmungen 
 
Es gelten die gleichen Allgemeinen Bestimmungen wie für die Primarschule und die Oberstufe. 
 
Zusätzlich gilt: 
 
Zusammenarbeit innerhalb der Schule. 
 
Wo es sinnvoll und möglich ist, soll eine Zusammenarbeit mit den anderen Klassen der Schule 
angestrebt werden, sei es bei der Durchführung von Schulanlässen, sei es durch gemeinsamen 
Unterricht in einzelnen Fächern. 
 
 
 
 
 
Stundentafel Sonderklassen 
 
 
 

Fächerangebot Primar 
3. Kl. 

Primar 
4.-6. Kl.

OST 
1. Kl. 

OST 
2. Kl. 

OST 
3. Kl. 

 
Deutsch, Realien 

 
9     

Mathematik 6 16    
Oberstufe inklusive 
- Berufskunde 
- Fremdsprache 

  
 
 

18 

 
 

18 

 
 

16 
Musik, Zeichnen und Gestalten 4 4 3 3 3 
Werken und Gestalten  4 5 5 5 5 
Hauswirtschaft   4 4  
Sport 3 3 3 3 3 
Wahlpflichtfächer      4 
      
Pflichtlektionen  
für Schülerinnen und Schüler 
à 45 Minuten 

 
26 

 
28 

 
33 

 
33 

 
31 

      
 

                                                 
1 Vom Regierungsrat erlassen mit RRB Nr.     vom 15. April 2003. 



                   TI 
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S
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Orario settimanale d’insegnamento

Ambiti d'insegnamento Ore settimanali Precisazioni

I ciclo II ciclo

LINGUA ITALIANA 5h 15' 4h 30' Nel I ciclo le attività specifiche di lingua italiana non dovranno
superare, di regola, la mezz'ora.

LINGUA FRANCESE
(seconda lingua)

— 1h55' Da suddividere in 4 momenti settimanali.

MATEMATICA 4h 30' 5h 15' Nel I ciclo le attività specifiche di matematica non dovranno
superare, di regola, la mezz'ora.

STUDIO DELL'AMBIENTE
(dimensione storico-geografica e
scientifica)

6h 45' 6h Fra le attività dedicate alla conoscenza dell'ambiente
rientrano anche quelle di altre discipline svolte in forma
integrata.

Educazione fisica 2h 15' 2h 15' In sedi sprovviste di palestra sono ammesse
eccezionalmente 2 lezioni (in luogo di 3) di cui una più
estesa.

Attività grafiche e
pittoriche, educazione ai
mass-media

2h 10' 1h Nel I ciclo sono comprese anche le attività grafiche
propedeutiche all'apprendimento della scrittura.

Attività creative 1h 30' 1h 30' Nessuna differenziazione di attività fra ragazzi e ragazze.

Canto e musica 45' 45' Da integrare con brevi momenti distribuiti durante la
settimana, dedicati soprattutto all'ascolto e al canto.

 EDUCAZIONE RELIGIOSA 45' 45'

 RICREAZIONI 2h 15' 2h 15' 15 minuti sia la mattina che al pomeriggio

 TOTALE 26h 10' 26h 10'



Piano orario settimanale della scuola media. 
 

Materia Classi Opzioni 
 I II III IV III IV 

Italiano 6 5 6 4+2(lab.)   
Francese 4 3 - - 2 2 
Tedesco - 3 3 3   
Inglese - - 3 3   
Storia e civica 2 2 2,5 2   
Geografia 2 2 2 2   
Matematica 5 5 5 5   
Scienze 
naturali 

3 2 41 1+2(lab.)   

Ed. visiva 2 2 2 -   
Ed. manuale e 
tecnica 

2 2 - -   

Ed. musicale 2 2 1 -   
Ed. fisica 3 3 3 3   
Insegnamento 
religioso 

1 1 1 1   

Ora di classe 1 1 0,5 1   
Opz. di 
orientamento 

     2 

Opz. capacità 
espressive/tec. 

     2 

Latino     2 4 

 33 33 33 33   

 
1 il corso di educazione alimentare per mezze sezioni, della durata di 12 settimane 
(48 ore in totale) è incluso nelle ore di scienze della classe III. 

 
 
Nelle classi III e IV gli allievi possono scegliere i corsi 
attitudinali di matematica e tedesco. L’inglese in IV media è 
insegnato a gruppi con effettivi ridotti. 
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ERZIEHUNGSRAT 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stundentafel für die Primarstufe 
 (inkl. Einführungsklassen, Kleinklassen und gemischte Regelklassen) 

 
Erziehungsratsbeschluss ERB 145-04 vom 27. September 2004 

 
 
 

 
Fächer Lektionen (Zeitanteile Unterrichtszeit)  
 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 5. Kl. 6. Kl. Total 
Deutsch (inkl. Schrift) 5 5 5 5 5/6 5/6 30 
Englisch   3 3 2 2 10 
Mathematik 5 5 5 5 5/6 5/6 30 
Mensch & Umwelt 4 4 4 4 4/5 4/5 24 
Bibel / Lebenskunde 1 1 1 1 1 1 6 
Musik 2 2 2 2 1/2 1/2 10 
Bildnerisches Gestalten 2 2 2 2 2 2 12 
Technisches Gestalten 2 2 2 2 3 3 14 
Sport 3 3 3 3 3 3 18 
Italienisch (Wahlpflicht)     (2*) (2*) (4*) 
Deutsch/Mathematik (Wahlpflicht)     (2*) (2*) (4*) 
Fachlektion (ganze Klasse)     0/1 0/1 2 
Alternierter Unterricht 5x 5x 2x 2x   14x 
Total Lektionen pro Woche 24 24 27 27 29 29 160 
 
 
 
Konfessioneller Religionsunterricht der Landeskirchen 
Glaubensunterweisung 1 1-2 1-2 1-2 1 1 max. 9 
 
 



 
Allgemeine Hinweise 
 
1.  Geltungsbereich 
 
Die Stundentafel gilt für die Primarstufe sowie 
für die Einführungsklassen, Kleinklassen und 
gemischten Regelklassen. 
 
2.  Inkraftsetzung 
 
Die Stundentafel tritt gestaffelt in Kraft: 
auf das Schuljahr 2005/06 für die 1.-3. Klasse, 
auf das Schuljahr 2006/07 für die 1.-4. Klasse, 
auf das Schuljahr 2007/08 für die 1.-5. Klasse, 
auf das Schuljahr 2008/09 für die 1.-6. Klasse. 
 
3.  Gewichtung der Lernbereiche 
 
Die Stundentafel gewichtet die Lernbereiche 
ausgewogen und unterstützt damit die Bil-
dungsziele im Sinne von Artikel 2 des Schulge-
setzes vom 2. März 1997. 

Sprachlicher Bereich 40 Lektionen  25.00% 
Mathematischer Bereich 30 Lektionen  18.75% 
Mensch-Natur-Mitwelt 30 Lektionen  18.75% 
Musischer Bereich 36 Lektionen  22.50% 
Sport 18 Lektionen  11.25% 
Wahlpflichtbereich   6 Lektionen    3.75% 
 
4.  Lektionszahl als Zeitanteil 
 
Die Lektionsdauer beträgt 45 Minuten. Die Lek-
tionszahl definiert den Anteil eines Faches an 
der wöchentlichen Unterrichtszeit. Der Unter-
richt braucht nicht starr im 45-Minuten-Takt 
abzulaufen. Lehrpersonen achten auf eine den 
Lernenden angepasste Rhythmisierung. Sie 
tragen die Verantwortung für die Einhaltung der 
Zeitanteile in den einzelnen Fächern. 
 
5.  Alternierter Unterricht (1.-4. Klasse) 
 
In einklassigen Abteilungen darf ab mindestens 
14 Schülerinnen und Schülern (7+7) alterniert 
werden (ERB vom 2. Dezember 1998). 
 
6.  Fachlektionen (5./6. Klasse) 
 
Für manche Fächer ist in der 5. und 6. Klasse 
eine minimale und eine maximale Lektionszahl 
vorgegeben. Deutsch 5/6 bedeutet beispiels-
weise, dass mindestens 5 Lektionen anzuset-
zen sind, jedoch 6 gehalten werden dürfen. Die 
Lehrperson teilt die Fachlektionen nach den 
Bedürfnissen oder Defiziten der Klasse entwe-
der fix oder wechselnd den betreffenden Fä-
chern zu. 
 
7.  Wahlpflichtfächer (5./6. Klasse) 
 
Wahlpflicht 

In der 5. und 6. Klasse müssen die Schülerin-
nen und Schüler eine Wahl treffen zwischen 
a) zwei Lektionen Italienisch oder 
b) zwei Fachlektionen in Deutsch und/oder Ma-
thematik. 

Die Klassenlehrpersonen nehmen zu Beginn 
des zweiten Semesters der 4. bzw. der 5. Klas-
se die schriftlichen Anmeldungen der Eltern 
entgegen. Die Wahl gilt in der Regel für ein 
Schuljahr. 

Schulorganisation 

Die Schulen haben im Rahmen der Mindest- 
und Höchstzahlen eine sinnvolle Organisation 
für die Wahlpflichtfächer festzulegen. 

Für das Wahlpflichtfach Italienisch werden 
Schülerinnen und Schüler aus Parallelklassen 
zusammengezogen. In kleinen Schulen sollen 
die Schüler/-innen aus der 5. und 6. Klasse zu 
einer Italienischgruppe zusammengefasst wer-
den, damit die Mindestzahl erreicht werden 
kann. 

Entstehen durch den Italienischunterricht not-
wendigerweise zusätzliche Lektionen, sind die-
se subventionsberechtigt. 

Der Anhang bildet verschiedene Möglichkeiten 
ab, wie die Wahlpflichtfächer schulorganisato-
risch festgesetzt werden können. 

Grösse der Lerngruppen 

Für das Wahlpflichtfach Italienisch gelten fol-
gende Mindestgruppengrössen: 

1. In grösseren Gemeinden mit drei und mehr 
Parallelklassen: 
• mindestens 8, wenn alle Schüler/-innen aus 

demselben Jahrgang (z.B. aus der 5. Klas-
se) stammen, 

• mindestens 7, wenn die Schüler/-innen aus 
zwei Jahrgängen (aus der 5. und aus der 6. 
Klasse) stammen. 

2. In kleineren Gemeinden mit ein bis zwei 
Abteilungen pro Jahrgang und mit Doppelklas-
sen: 
• mindestens 7, wenn alle Schüler/-innen aus 

demselben Jahrgang (z.B. aus der 5. Klas-
se) stammen; 

• mindestens 6, wenn die Schüler/-innen aus 
zwei Jahrgängen (aus der 5. und aus der 6. 
Klasse) stammen. 

3. Für Schulen mit mehrklassigen Abteilungen 
und für Gesamtschulen sind gegebenenfalls 
spezielle Lösungen zu prüfen. 

Als Höchstzahlen gelten jene von Artikel 14 Ab-
satz 1 der Schulverordnung (26 für einklassige, 
24 für zweiklassige, 18 für mehrklassige Abtei-
lungen). 
 
8.  Fächerabtausch 
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Kann eine Lehrperson nicht alle Fächer selbst 
erteilen, kann sie einen Abtausch mit einer Kol-
legin oder einem Kollegen vornehmen. 
9.  Kompensationsaufgaben 
 
Ausser dem Fächerabtausch kann die Schul-
leitung oder der Schulrat einer Lehrperson zur 
Erfüllung ihres Anstellungspensums folgende 
Aufgaben zuweisen: 
− Unterricht in anderen Abteilungen 
− Unterricht in Deutsch als Zweitsprache 
− alternierten Unterricht in der 1.-4. Klasse 

(vgl. dazu Punkt 7.2 der Richtlinien für die 
Schülerinnen- und Schülerzahlen vom 
2.12.1998). 

− Aufsichtsstunden, die durch Schülertranspor-
te notwendig werden (Mittagszeit, Aufgaben-
hilfe). Dabei gelten zwei Aufsichtsstunden zu 
60 Minuten als eine entschädigte Lektion. 

− weitere Aufgaben im Schulbetrieb, die aber 
nicht subventioniert werden (Schulhausvor-
stand, Leitung der Bibliothek u.a.). 

Subventionsberechtigte zugewiesene Aufgaben 
sind im Stundenplan aufzuführen. 
 
 
Hinweise zu einzelnen Fächern 
 
1.  Deutsch (inkl. Schrift) 
 
Schrift wird nicht als eigenes Fach unterrichtet; 
Schrift ist von der 1.-6. Klasse integrierter Be-
standteil des gesamten Unterrichts, vor allem 
aber des Deutschunterrichts. Es sind die klas-
senbezogenen Grobziele gemäss Übersicht im 
Lehrplan, Seite 9, zu beachten. 
 
2.  Englisch 
 
Englisch wird ab Schuljahr 2005/06 gestaffelt 
eingeführt:  
Schuljahr 2005/06 3. Klasse, 
Schuljahr 2006/07 3. und 4. Klasse, 
Schuljahr 2007/08 3. bis 5. Klasse, 
Schuljahr 2008/09 3. bis 6. Klasse. 
 
3.  Italienisch 
 
Italienisch nimmt im Kanton Uri grundsätzlich 
denjenigen Platz ein, der in den anderen Zent-
ralschweizer Kantonen Französisch hat. Man-
che Kantone führen Französisch auf der Pri-
marstufe als Pflichtfach, andere als Wahlpflicht-
fach. Der Kanton Uri vollzieht den Wechsel vom 
Pflicht- zum Wahlpflichtfach. 
 
Sobald Englisch die 5. Klasse erreicht, wird 
Italienisch auslaufend vom obligatorischen Fach 
zum Wahlpflichtfach, das heisst: 
• Schuljahr 2005/06 

Pflichtfach in der 5. und 6. Klasse 
• Schuljahr 2006/07 

Pflichtfach in der 5. und 6. Klasse 

• Schuljahr 2007/08 
Wahlpflichtfach in der 5. Klasse, Pflichtfach 
in der 6. Klasse 

• Ab Schuljahr 2008/09 
Wahlpflichtfach in der 5. und 6. Klasse. 

4.  Mensch und Umwelt 
 
Für den Unterricht sind die Verbindlichkeiten ge-
mäss Lehrplan, Seite 7, zu beachten, bezüglich 
der Arbeitsfelder Raum und Zeit zusätzlich die 
lokalen inhaltlichen Absprachen. 
 
 
5.  Bibel / Lebenskunde 
 
Bibel / Lebenskunde wird als staatliches Bil-
dungsangebot von der Klassenlehrperson er-
teilt. Das Fach kann grundsätzlich von allen 
Kindern ohne Beeinträchtigung ihrer Glaubens- 
und Gewissensfreiheit besucht werden, da es 
sich nicht um kirchliche Glaubensunterweisung 
handelt.  
 
Wollen Eltern ihr Kind trotzdem vom Bibel-
unterricht dispensieren, so haben sie zu Beginn 
des Schuljahres beim Schulrat eine schriftliche 
Erklärung einzureichen (Art. 8 des Reglementes 
über die Absenzen und Beurlaubungen für 
Schülerinnen und Schüler). 
 
Ein Drittel der jährlichen Bibellektionen darf für 
Lebenskunde eingesetzt werden. 
 
 
6.  Technisches Gestalten 
 
Klassenlehrperson und TG-Lehrerin tragen 
gemeinsam die Verantwortung für die Planung 
und Durchführung des Unterrichts im techni-
schen Gestalten. Sie sprechen die Organisati-
onsform, den Wechsel der Halbklassen und die 
Notengebung miteinander ab. 
 
Einklassige Abteilungen dürfen fürs technische 
Gestalten nur bei mindestens 14 Kindern (7+7), 
zweiklassige bei mindestens 12 Kindern (6+6) 
und mehrklassige bei mindestens 9 Kindern 
geteilt werden (ERB vom 2. Dezember 1998). 
 
 
7.  Sport 
 
Einer sinnvollen Verteilung der Sportlektionen 
auf die ganze Woche ist aus gesundheitsför-
dernder Optik Beachtung zu schenken. Ebenso 
ist speziell auf die Bewegungs- und Haltungs-
schulung zu achten (Gymnastikpause, Schreib-
haltung, richtig eingestellte Pult- und Stuhlhöhe 
usw.).  
 
Zusätzliche Schulsportangebote (Sporttage und 
Sportlager) können zu Lasten der dritten Sport-
stunde und zu Gunsten ausgefallener anderer 
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Fächer kompensiert werden. Pro Sporttag kön-
nen dabei höchstens vier Lektionen angerech-
net werden.  

Die dritte Sportstunde darf ebenfalls verwendet 
werden für Rhythmik, Singspiele und Tanz, die 
sinnvollerweise in der Turnhalle durchgeführt 
werden. 
 
8.  Glaubensunterweisung (kirchliches Angebot) 
 
Glaubensunterweisung wird von den kirchlichen 
Institutionen angeboten. Die Schulen haben den 
anerkannten Landeskirchen die erforderliche 
Zeit in den Stundenplänen einzuräumen. 
 
Die römisch-katholische Landeskirche bean-
sprucht je eine Lektion in der 1., 5. und 6. Klas-
se und – je nach Pfarrei – eine oder zwei Lekti-
onen in der 2. bis 4. Klasse. In diesem Rahmen 
sind die anbegehrten Lektionen bei der Erstel-
lung der Stundenpläne zu berücksichtigen. 
 
Kann der Religionsunterricht der evangelisch-
reformierten Landeskirche nicht innerhalb der 
Schulzeit stattfinden, sind die Schülerinnen und 
Schüler zu dessen Besuch nötigenfalls vorzeitig 
aus dem Unterricht zu entlassen. 
 
Eltern, die ihr Kind vom Religionsunterricht be-
freien wollen, reichen zu Beginn des Schuljah-
res eine schriftliche Erklärung an das zuständi-
ge Pfarramt ein (Art. 8 des Reglementes über 
die Absenzen und Beurlaubungen für Schüle-
rinnen und Schüler). 
 
 
 
 
Altdorf, 27. September 2004 
 
 
Erziehungsrat des Kantons Uri 
Der Präsident: Josef Arnold 
Der Sekretär: Dr. Peter Horat 
 
 
 
O:\Projekte\Fremdsprachenkonzept\stundentafel\stundent
afel.doc 
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Anhang: Modelle für die Wahlpflichtfächer der Primarstufe 
 
 
Grundsätzlich 
 
Die Zahl der Anmeldungen für Italienisch bzw. der Schüler/-innen ohne Italienisch beeinflusst die lokale 
Schulorganisation. Wahlpflichtfächer machen die Schulorganisation oft komplizierter. Es liegt in der Natur 
von Wahlpflichtfächern, dass sie eine gewisse Unruhe in die Stundenplangestaltung bringen, indem sie ein-
mal sie zustande kommen und ein andermal wieder nicht. 
 
Die Schulen haben im Rahmen der Mindest- und Höchstzahlen eine sinnvolle Organisation für die Wahl-
pflichtfächer festzulegen. Das Schulinspektorat kann beratend beigezogen werden. Notwendige zusätzliche 
Lektionen für das Wahlpflichtfach Italienisch werden vom Kanton subventioniert. 
 
 
 
Beispiele 
 
 
Beispiel 1 (Altdorf, Bürglen, Schattdorf, sinngemäss auch Erstfeld, Flüelen) 

Annahme: zahlreiche Anmeldungen für Italienisch. 
Drei Parallelklassen mit 19, 20 und 22 Kindern = total 61 Kinder. 
Anmeldungen für Italienisch: 7+3+8 = 18. 
• Lehrperson A unterrichtet die 18 Angemeldeten in Italienisch. 
• Die Lehrpersonen B und C übernehmen die verbleibenden 43 Kinder gleichzeitig in den Fachlektionen 

Deutsch oder Mathematik. Sie haben die Möglichkeit, klassenübergreifende Lernangebote in Deutsch 
und in Mathematik zu machen oder nach stützenden und angereicherten Lernangeboten einzuteilen. 

• Organisatorische Bedingung ist, dass der Italienischunterricht und die Fachlektionen in allen drei Paral-
lelklassen zeitgleich angesetzt sind. 

• Diese Lösung erfordert eine verstärkte Zusammenarbeit unter den Klassenlehrpersonen von Parallel-
klassen (Absprachen). 

• In diesem Beispiel kann das Wahlfach Italienisch kostenneutral geführt werden. 
 
 
 
 
 
Beispiel 2 (Altdorf, Bürglen, Schattdorf, sinngemäss auch Erstfeld, Flüelen) 

Annahme: wenige Anmeldungen für Italienisch. 
Drei Parallelklassen mit 19, 20 und 22 Kindern = total 61 Kinder. 
Anmeldungen für Italienisch: 2+3+3 = 8. 
• Jede Lehrpersonen unterrichtet ihre eigene Klasse in den Fachlektionen Deutsch oder Mathematik. 
• Eine vierte Lehrperson unterrichtet gleichzeitig Italienisch. 
• Organisatorische Bedingung ist, dass der Italienischunterricht und die Fachlektionen in den drei Parallel-

klassen zeitgleich angesetzt sind. 
• Beispiel 2 hat zwei zusätzliche Lektionen und damit verbunden Mehrkosten zur Folge. 
 
 
 
 
 
Beispiel 3 (Andermatt, Attinghausen, Seedorf, Silenen-Amsteg, Spiringen, Unterschächen) 

Annahme: zahlreiche Anmeldungen für Italienisch. 
Eine Klasse mit 16 Kindern. Anmeldungen für Italienisch: 7. 
• Eine Lehrperson unterrichtet die 7 Angemeldeten in Italienisch. 
• Eine zweite Lehrperson unterrichtet die 9 verbleibenden Kinder in Deutsch oder Mathematik. 
• Beispiel 3 hat zwei zusätzliche Lektionen und damit verbunden Mehrkosten zur Folge. 
 
 



 

6 

 
 
 
Beispiel 4 (Andermatt, Attinghausen, Seedorf, Silenen-Amsteg, Spiringen, Unterschächen) 

Annahme: wenige Anmeldungen für Italienisch. 
5. Klasse mit 20 Kindern, 6. Klasse mit 14 Kindern. 
Anmeldungen für Italienisch: 4 Kinder aus der 5. Klasse, 2 Kinder aus der 6. Klasse. 
• Die Klassenlehrpersonen der 5. und der 6. Klasse unterrichten ihre Klassen in den Fachlektionen 

Deutsch oder Mathematik. 
• Eine zusätzliche Lehrperson übernimmt die 6 Kinder für den gemeinsamen Italienischunterricht. 
• Beispiel 4 hat zwei zusätzliche Lektionen und damit verbunden Mehrkosten zur Folge. 
• Im ersten Jahr wird als Übergangslösung zugelassen, dass eine Gruppe unterbelegt starten darf, im 

zweiten Jahr muss die Mindestzahl 6 erreicht sein. 
 
 
 
 
 
Beispiel 5 (Andermatt, Attinghausen, Isenthal, Seedorf, Silenen-Amsteg, Bristen, Spiringen, Unterschächen) 

Annahme: sehr wenige Anmeldungen für Italienisch. 
5. Klasse mit 13 Kindern, 6. Klasse mit 14 Kindern. 
Anmeldungen für Italienisch: 2 Kinder aus der 5. Klasse, 3 Kinder aus der 6. Klasse. 
• Es haben sich aus zwei Jahrgängen nur 5 Kinder für den Italienischunterricht angemeldet. Die Mindest-

zahl beträgt 6. Es wird kein Italienischunterricht erteilt. 
 
 
 
 
 
Beispiel 6 (Isenthal, Bristen) 

Eine Doppelklasse mit 8 und 11 Kindern = 19 Kinder. 
Anmeldungen Italienisch 3+4 = 7. 
• Die Klassenlehrperson unterrichtet die 7 Angemeldeten in Italienisch. 
• Eine zweite Lehrperson unterrichtet die 12 verbleibenden Kinder in den Fachlektionen Deutsch oder Ma-

thematik. 
• Beispiel 6 hat zwei zusätzliche Lektionen und damit verbunden Mehrkosten zur Folge. 
• Im ersten Jahr wird als Übergangslösung zugelassen, dass eine Gruppe unterbelegt starten darf, im 

zweiten Jahr muss die Mindestzahl 6 erreicht sein. 
 
 
 
 
 
Beispiel 7 (Bauen, Göschenen, Gurtnellen, Hospental, Sisikon, Wassen) 

• Grundsätzlich gelten die Beispiele 5 und 6 auch für die sehr kleinen Schulen. 
• Realistischerweise muss man damit rechnen, dass in den sehr kleinen Schulen der Italienischunterricht 

nicht zustande kommt. 
• Unter Umständen kann aber eine Lerngruppe unter Einbezug der Viertklässler gebildet werden, wie dies 

beim obligatorischen Italienischunterricht auch schon praktiziert worden ist. Solche Möglichkeiten sind 
vor Ort zu prüfen und mit dem Schulinspektorat zu besprechen (Zusatzlektionen). 

 
 
 
 
 
Spezialfall Seelisberg 

In Seelisberg wird wie bisher Französisch statt Italienisch unterrichtet. Für Französisch werden der Status 
(Pflichtfach oder Wahlpflichtfach) sowie die Lektionszahl aus der Nidwaldner Stundentafel übernommen. 
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Stundentafel für die Primarstufe 
(inkl. Einführungsklassen, Kleinklassen und gemischte Regelklassen) 

Erziehungsratsbeschluss vom 4. Oktober 2000 
Die Stundentafel tritt auf das Schuljahr 2001/02 in Kraft. 

 
Lernbereiche (Fächer) Lektionen (Zeitanteile Unterrichtszeit)  
 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 5. Kl. 6. Kl. 
Religion (kirchliches Angebot) 1 2 2 2 1 1 
Bibel / Lebenskunde 1 1 1 1 1 1 
Deutsch (inkl. Schrift) 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 
Italienisch     3 3 
Mathematik 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 
Mensch und Umwelt 3/5 3/5 3/5 4/6 4/6 4/6 
Musik 2 2 2 2 1/2 1/2 
Bildnerisches Gestalten 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 
Technisches Gestalten  3 3 3 3 3 
Sport 3 3 3 3 3 3 
Fachlektionen 2-0 1-0 2-0 2-0 2-0 2-0 
Total Lektionen à 50 Minuten 24 27 28 29 30 30 
Wöchentliche Unterrichtszeit 1200' 1350' 1400' 1450' 1500' 1500' 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
1.  Geltungsbereich 
 
Die Stundentafel gilt sowohl für die Primarschule als auch 
für Einführungsklassen, Kleinklassen und gemischte Re-
gelklassen. 
 
Im ersten Jahr der Einführungsklasse kann die Lektionen-
zahl um zwei Lektionen herabgesetzt werden, sofern nicht 
allzu umfangreiche therapeutische Massnahmen für die 
Kinder anfallen. 
 
2.  Lektionenzahl als Zeitanteil 
 
Die Lektionsdauer beträgt 50 Minuten. Das bedeutet nicht, 
dass der Unterricht starr im 50-Minuten-Takt ablaufen 
muss. Die Lektionen definieren den Anteil eines Faches 
an der wöchentlichen Unterrichtszeit. Bei jüngeren Schüle-
rinnen und Schülern, im Italienisch- oder Musikunterricht 
oder bei erweiterten Lernformen ist oft ein anderer Rhyth-
mus angezeigt. Die Lehrperson trägt die Verantwortung, 
dass der Zeitanteil in jedem Fach eingehalten ist. 
 
3.  Fachlektionen 
 
Für manche Fächer ist eine minimale und eine maximale 
Lektionenzahl vorgegeben. So bedeutet beispielsweise 
Deutsch 5/6, dass mindestens 5 Lektionen anzusetzen 
sind, jedoch 6 angesetzt werden dürfen. Die Lehrperson 
teilt die Fachlektionen nach den Bedürfnissen oder Defizi-

ten der Klasse entweder fix oder wechselnd solchen Fä-
chern zu. 
 
4.  Fächerabtausch 
 
Darf oder will eine Lehrperson nicht alle Fächer selbst 
erteilen, unterrichtet sie entweder im Teilpensum oder sie 
kann einen Abtausch mit einer Kollegin oder einem Kolle-
gen vornehmen, sofern diese Person die entsprechende 
Lehrbefähigung besitzt und die Schulleitung oder der 
Schulrat den Abtausch genehmigt hat. 
 
5.  Kompensationsaufgaben 
 
Ausser dem Fächerabtausch kann die Schulleitung oder 
der Schulrat einer Lehrperson zur Erfüllung eines Voll-
pensums folgende Aufgaben zuweisen: 
− Unterricht in anderen Abteilungen 
− Deutsch für fremdsprachige Kinder 
− Alternieren (1.-4. Klasse, vgl. dazu Punkt 7.2 der 

Richtlinien für die Schülerinnen- und Schülerzahlen 
der Schulabteilungen vom 2. Dezember 1998) 

− Aufsichtsstunden, die durch Schülertransporte not-
wendig werden (Mittagszeit, Aufgabenhilfe). Dabei 
gelten zwei Aufsichtsstunden à 60' als eine entschä-
digte Lektion. 

− weitere Aufgaben im Schulbetrieb, die aber nicht sub-
ventioniert werden (Schulhausvorstand, Bibliothek 
u.a.). 

Subventionsberechtigte zugewiesene Aufgaben sind im 
Stundenplan aufzuführen. 

 



Hinweise zu einzelnen Fächern 
 
1.  Religion 
 
In der 1. Klasse kann der konfessionelle Religionsunter-
richt im Einverständnis mit dem zuständigen Pfarramt 
auch von der Klassenlehrperson erteilt werden. In diesem 
Fall stehen maximal 5 Lektionen für den alternierten Un-
terricht zur Verfügung. 
 
Verlangt das zuständige Pfarramt in Firmjahren für die 5. 
und 6. Klasse eine zweite Religionslektion, so muss die-
sem Begehren bei der Stundenplangestaltung entspro-
chen werden. Die Schülerinnen und Schüler haben in 
diesem Fall 31 Wochenlektionen. 
 
Schulgottesdienste zählen nicht zur Unterrichtszeit. Wird 
in der 2.-4. Klasse anstelle der zweiten Religionslektion ein 
Schulgottesdienst angesetzt, so haben die betreffenden 
Klassen eine entsprechend reduzierte wöchentliche Unter-
richtszeit, welche die Schule nicht ausgleichen muss. 
 
Kann der Religionsunterricht konfessioneller Minderheiten 
nicht innerhalb der Schulzeit stattfinden, sind die Schüle-
rinnen und Schüler zu dessen Besuch gegebenenfalls 
vorzeitig aus dem Unterricht zu entlassen. 
 
Eltern, die ihr Kind vom Religionsunterricht befreien wol-
len, reichen zu Beginn des Schuljahres eine schriftliche 
Erklärung an das zuständige Pfarramt ein (Art. 8 des 
Reglementes über die Absenzen und Beurlaubungen für 
Schülerinnen und Schüler). 
 
2.  Bibel / Lebenskunde 
 
Der Bibelunterricht wird als staatliches Bildungsangebot 
von der Klassenlehrperson erteilt. Er kann grundsätzlich 
von allen Kindern ohne Beeinträchtigung ihrer Glaubens- 
und Gewissensfreiheit besucht werden, da es sich nicht 
um Glaubensunterweisung handelt.  
 
Wollen Eltern ihr Kind trotzdem vom Bibelunterricht dis-
pensieren, so haben sie zu Beginn des Schuljahres beim 
Schulrat eine schriftliche Erklärung einzureichen (Art. 8 
des Reglementes über die Absenzen und Beurlaubungen 
für Schülerinnen und Schüler). 
 
Ein Drittel der jährlichen Bibellektionen darf für Lebens-
kunde eingesetzt werden. 
 
3.  Deutsch (inkl. Schrift) 
 
Massgebend für die Gestaltung des Deutschunterrichts 
sind die sieben Richtzielbereiche des Lehrplans. Eine 
starre Aufteilung der Lektionen in Lesen, Textschaffen, 
Grammatik und Rechtschreiben ist zu vermeiden. 
 
Eine koordinierte Planung mit Mensch und Umwelt, in der 
5. und 6. Klasse zusätzlich auch mit Italienisch, ist anzu-
streben.  
 
Schrift wird nicht als separates Fach unterrichtet; Schrift ist 
von der 1.-6. Klasse integrierter Bestandteil des gesamten 
Unterrichts, vor allem aber des Deutschunterrichts. Es 
sind die klassenbezogenen Grobziele gemäss Übersicht 
im Lehrplan, Seite 9, zu beachten. 
 
4.  Italienisch 
 
Erteilt die Klassenlehrperson den Italienischunterricht, ist 
die Stundenplangestaltung so vorzunehmen, dass mög-

lichst täglich Unterricht stattfindet (z.B. 4 x ½ und 1 x eine 
ganze Lektion). Doppellektion sind nicht zulässig, auch 
bei Fachlehrpersonen nicht. Die Ansetzung des Italie-
nischunterrichts muss aus dem Stundenplan ersichtlich 
sein. 
 
5.  Mensch und Umwelt 
 
Für den Unterricht sind die Verbindlichkeiten gemäss 
Lehrplan, Seite 7, zu beachten, bezüglich der Arbeitsfel-
der Raum und Zeit zusätzlich die lokalen inhaltlichen 
Absprachen. 
 
6.  Musik 
 
Für den Musikunterricht empfiehlt sich eine Aufteilung in 
mehrere Kurzlektionen, regelmässig verteilt über die 
Woche. 
 
7.  Technisches Gestalten 
 
Klassenlehrperson und Handarbeitslehrerin tragen ge-
meinsam die Verantwortung für die Planung und Durch-
führung des Unterrichts im technischen Gestalten. Sie 
sprechen die Organisationsform, den Wechsel und die 
Notengebung miteinander ab. 
 
Einklassige Abteilungen dürfen fürs technische Gestalten 
nur bei mindestens 14 Kindern (7+7), zweiklassige bei 
mindestens 12 (6+6) und mehrklassige bei mindestens 9 
geteilt werden. (Richtlinien für die Schülerinnen- und 
Schülerzahlen, Punkt 3.3)  
 
8.  Sport 
 
Einer sinnvollen Verteilung der Sportlektionen auf die 
ganze Woche ist aus gesundheitsfördernder Optik be-
sondere Beachtung zu schenken. Ebenso ist speziell auf 
die Bewegungs- und Haltungsschulung zu achten (Gym-
nastikpause, Schreibhaltung, richtig eingestellte Pult- und 
Stuhlhöhe usw.).  
 
Zusätzliche Schulsportangebote (Sporttage und Sportla-
ger) können zu Lasten der dritten Sportstunde und zu 
Gunsten ausgefallener anderer Fächer kompensiert wer-
den, sofern die Sporttage vorgängig obligatorisch erklärt 
worden sind. Pro Sporttag können dabei höchstens vier 
Lektionen angerechnet werden (Verordnung des Bundes 
über die Förderung von Turnen und Sport, Änderung vom 
1. November 2000). Schulreisen zählen nicht als Sportta-
ge.  
 
Die dritte Sportstunde darf ebenfalls verwendet werden 
für Rhythmik, Singspiele und Tanz, die sinnvollerweise in 
einer Turnhalle durchgeführt werden. 
 
 
Altdorf, 4. Oktober 2000 
 
Erziehungsrat des Kantons Uri 
Der Präsident: Josef Arnold 
Der Sekretär: Dr. Peter Horat 
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Stundentafel für die Sekundar- und Realschule, 
für die integrierte und kooperative Oberstufe 

Erziehungsratsbeschluss vom 6. Dezember 2000 
Die Stundentafel tritt auf Schuljahr 2001/2002 in Kraft. 

 
Stundentafel 7. Schuljahr 8. Schuljahr 9. Schuljahr Min. Max. 
 S R S R S R   
Religion 1 1 1 1 1 1 3 3 
Lebenskunde/Berufswahl 1 1 1 1 1 1 3 6 
Deutsch 4 4 4 4 4 4 12 15 
Englisch 3 3 3 3 3 32 9 12 
Italienisch 31 31 31 31 31 32   
Französisch 4 31 4 31 4 32 12 15 
Mathematik 5 5 5 5 5 5 15 18 
Naturlehre (Bio, Ch, Ph) 2 2 2 2 2 2 6 10 
Geografie/Geschichte/ 
Staatskunde 3 3 3 3 3 3 9 12 

Bildnerisches Gestalten 2 2 2 2   4 6 
Musik 1 1 1 1 1 1 3 4 
Textiles Werken         2 2     2 6 
Nichttextiles Werken  2 2     2 6 
Hauswirtschaft   4 4   4 7 
Sport 3 3 3 3 3 3 9 9 
Maschinenschreiben        2 

Informatik        2 

Technisch Zeichnen        4 

Aktualitätenkunde        2 

Total im Klassenverband 33 29 33 29 27 23   

TG}  

 
 
Minimale Gesamtlektionenzahl: 
Maximale Gesamtlektionenzahl 

34 Lektionen 
36 Lektionen für die Schülerinnen und Schüler }

 
1 Wahlfächer 
2 Wahlpflichtfächer 
 
 
Erläuterungen im Anhang 
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Allgemeine Hinweise zu den Stundentafeln der Oberstufe des Kantons Uri 
 
1. Die Lektionendifferenz zwischen Total im Klassenverband und minimaler resp. maximaler Ge-

samtlektionenzahl kann mit der ganzen Klasse oder mit einem Teil der Stammklasse erreicht 
werden. Die Regelung betreffend der Mindestschülerzahlen ist zu beachten. 

 
2. Diese frei wählbaren Lektionen werden Hollektionen genannt. 
 
3. Der Schulrat hat dafür besorgt zu sein, dass alle Lehrkräfte gleichberechtigt die Lektionen je-

weils fürs nächste Schuljahr festlegen. 
 
4. Grundsätzlich sind die Gemeinden für die Einhaltung der Stundentafel besorgt. Das Schu-

linspektorat kontrolliert periodisch die Beachtung der Minimal-, resp. Maximalzahlen und erstellt 
eine Übersicht über die Hollektionen. 

 
5. Im weiteren gelten die Bestimmungen zur Jahresunterrichtszeit. 
 
 
 
Hinweise zu einzelnen Fächern 
 
Religion 
Eltern, die ihr Kind vom Religionsunterricht befreien wollen, reichen zu Beginn des Schuljahres ei-
ne schriftliche Erklärung an das zuständige Pfarramt ein (Art. 8 des Reglementes über die Absen-
zen und Beurlaubungen für Schülerinnen und Schüler). 
 
Lebenskunde/Berufswahl 
Auch in diesem Fach ist die minimale Lektionenzahl aufgeführt. Bei Bedarf können zusätzlich Hol-
lektionen eingesetzt werden. 
 
Musik 
Es kann ein Wahlfach Musik angeboten werden. Damit besteht die Möglichkeit, Bedürfnisse z.B. 
im Bereich der Chormusik abzudecken. 
 
Technisches Gestalten (TG) 
Es kann eine TG-Lektion von der 1. Oberstufenklasse in die 2. oder 3. Oberstufenklasse verlagert 
werden. Diese Lektion soll vorzugsweise in einer Doppellektion semesterweise angeboten werden. 
 
Sport 
Es kann in einem der drei Oberstufenjahre eine Lektion reduziert werden und u.a. durch Sport-
(halb)tage, Sportlager kompensiert werden (gemäss Weisungen des Sportinspektorats). Die Kom-
pensation ist gegenüber dem Sportinspektorat auszuweisen. 
 



Fremdsprachen 
Sekundarschule/Niveau A 

• Englisch und Französisch sind als obligatorische Fremdsprachen zu führen. 
• Italienisch muss mindestens als Wahlfach aus dem Gefäss der Hollektionen angeboten werden. 
• Anstelle der Wahlfachlösung kann das "Mehrmodell" mit drei obligatorischen Fremdsprachen 

(Englisch, Französisch, Italienisch) verwirklicht werden (ERB vom 23. Februar 2000). 

Realschule/Niveau B 

• Englisch ist als obligatorische Fremdsprache zu führen. Individuelle Dispensationen sind in be-
sonderen Fällen ausnahmsweise möglich. 

• Die Landessprachen Italienisch und Französisch sind als Wahlfächer aus dem Gefäss der Hol-
lektionen anzubieten. 

• Anstelle der Wahlfachlösung kann das "Mehrmodell" mit zwei obligatorischen Fremdsprachen 
(Englisch, Italienisch/Französisch) verwirklicht werden (ERB vom 23. Februar 2000). Individuel-
le Dispensationen von Italienisch oder Französisch sind gegeben. 

• In der 3. Realklasse haben die Schülerinnen und Schüler mindestens eine Fremdsprache zu 
belegen (Wahlpflicht). Dabei ist auf die Berufswahl ein besonderes Augenmerk zu richten. Zur 
Wahl stehen Englisch, Französisch und Italienisch. 

Werkschule 

• Englisch ist in der 1. und 2. Werkklasse als obligatorische Fremdsprache zu führen. Es müssen 
dabei mindestens drei Wochenlektionen pro Schuljahr eingesetzt werden, es können jedoch 
auch deren vier sein. Individuelle Dispensationen sind möglich. 

• Eine zweite Landessprache (Italienisch oder Französisch) kann als Wahlfach angeboten wer-
den. Im Einzelfall können Schülerinnen und Schüler den Unterricht in einer zweiten Landes-
sprache auf der Realstufe mitmachen. 

• Für die 3. Werkklasse gilt dieselbe Regelung wie für die 3. Realklasse. 

Modalitäten für den Wahlfach-, resp. Wahlpflichtfachbereich 

1. Die Lehrpersonen der 6. Primarklassen haben rechtzeitig (z.B. gleichzeitig mit der Zuwei-
sungsmitteilung) eine Umfrage bei den Eltern durchzuführen und die Anmeldungen für die 
Wahlfächer Italienisch und Französisch (Realschule/Niveau B) resp. für das Wahlfach Italie-
nisch (Sekundarschule/Niveau A) entgegenzunehmen. Die Bildungs- und Kulturdirektion stellt 
dafür ein Anmeldeformular zur Verfügung. 

2. Wird die erforderliche Zahl von Schülerinnen und Schülern erreicht, so ist ein Wahlfachkurs in 
der betreffenden Sprache zu führen. Es gilt Punkt 4 der Richtlinien für die Schülerinnen- und 
Schülerzahlen der Schulabteilungen (ERB vom 2. Dezember 1998). 

3. Wo die Mindestzahl an Schülerinnen und Schülern nicht erreicht wird, können Niveau A und Ni-
veau B resp. Jugendliche aus verschiedenen Schuljahren auch gemeinsam unterrichtet werden 
(zweiklassige Lerngruppe, z.B. drei Jugendliche aus dem 7. und vier aus dem 8. Schuljahr). 

4. Dasselbe Vorgehen gilt sinngemäss auch für die Wahlpflicht in der 3. Real- und in der 3. Werk-
klasse. 

5. In der Stundentafel sind der Übersichtlichkeit halber die Fremdsprachen im Wahl- resp. Wahl-
pflichtbereich mit 3 Lektionen aufgeführt. Diese Zahl ist variabel zu interpretieren (2 bis 4): zwei 
Lektionen, wenn z.B. nur ein kleines Zeitgefäss zur Verfügung steht; vier Lektionen, wenn z.B. 
Abstimmungen im kooperativen System dies verlangen oder ein entsprechendes Bedürfnis be-
steht. 

 
Altdorf, 6. Dezember 2000 
 
Erziehungsrat des Kantons Uri 
 
Der Präsident: Josef Arnold 
Der Sekretär: Dr. Peter Horat 
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Stundentafel für die Werkschule 
 

Erziehungsratsbeschluss vom 6. Dezember 2000 
 

Die Stundentafel tritt auf Schuljahr 2001/2002 in Kraft. 
 
 
 
Stundentafel 1. Klasse  2. Klasse  3. Klasse  

 obl. Fach Wahlfach obl. Fach Wahlfach obl. Fach Wahlfach 

Religion 1  1  1  

Lebenskunde/Berufswahl 2  2  2  

Deutsch 4  4  4  

Englisch 3  3  31  

Italienisch  3  3 31  

Mathematik 4  4  4  

Realien (Geografie, 
Geschichte, Naturlehre) 4 

 
4 

 
4 

 

Musik 1  1  1  

Zeichnen/Gestalten 2  2  2  

TG (Handarbeit, Werken), 
Hauswirtschaft, TZ 7 

 
7 

 
7 

 

Sport 3  3  3  

Maschinenschreiben  1 - 2  1 - 2   

Informatik      1 - 2 

Individueller Unterricht 1  1  1  

Fachlektion  1 - 2  1 - 2  1 - 2 

Total im Klassenverband 32  32  32  
 
 
 
 

Minimale Gesamtlektionenzahl: 
Maximale Gesamtlektionenzahl 

32 Lektionen 
36 Lektionen für die Schülerinnen und Schüler }

 
 
 
1 Wahlpflichtfach 
 
 

Erläuterungen im Anhang 
 
 
 



                  VD 
  



Partie C

Grilles horaires 
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Cycle enfantin et cycles primaires 1

Cycle de transition 2

Voie secondaire à options (VSO) 3

Raccordement au certificat de la VSG (RAC 1) 5

Voie secondaire générale (VSG) 6

Raccordement au certificat de la VSB (RAC 2) 7

Voie secondaire de baccalauréat (VSB) 8
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Grille horaire Cycle enfantin et cycles primaires

Domaines

Activités langagières |

Disciplines Cycle initial

Activités mathématiques

Activités artistiques

Arts visuels

Activités créatrices manuelles et textiles

Musique

Ecriture

Approches du monde

Activités d’exploration de l’environnement

Connaissance de l’environnement

CE / Histoire, géographie, sciences

Histoire biblique

Activités corporelles 2

Education physique 3

TOTAL

1 Souplesse de mise en œuvre dans les établissements, l’idéal étant de viser un enseignement quotidien de courte durée (environ 20 minutes).
2 Après-midi de plein-air non compris.
3 Y compris rythmique.
4 L’appui institutionnel est pris sur le français et les mathématiques.

Français

Allemand

1er cycle 2e cycle

8

8

8 à 10

8-9

–/ 21

| 4.5 4 à 5

| 6.5 6

|

x

4

3

1

5 à 4

4

1

| 3 3

Activités de socialisation |

Appui institutionnel 0 à 24 0 à 24

23 26 à 28 26 à 28
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Grille horaire Cycle de transition

Domaines

Langue 1 Français 7

Disciplines 5e

61

6e Total 5-6

Langue 2 Allemand 4 41

Mathématiques Mathématiques 5 51

Approches du monde

Sciences 3

Histoire

Histoire biblique

Géographie

72

1 - 34

1 - 34

1

1 - 34

72

1 - 34

1 - 34

1

1 - 34

4

4

2

4

Activités artistiques et artisanales

Arts visuels

Musique

Activités créatrices sur textiles 5

Travaux manuels 5

62

1 - 34

1 - 3

14

14

62

1 - 34

1 - 3

14

14

4

4

2

2

Activités corporelles Education physique 6 3 3

Informatique Ø 7 18

TOTAL 32 32

1 Disciplines à niveaux en 6e.
2 Dotation globale en équivalent périodes/année. Souplesse de mise en œuvre au niveau des établissements. Pour des raisons d’organisation, l’histoire biblique peut être

enseignée sur 1 période hebdomadaire pendant une année.
3 Cet enseignement se donne en tout ou partie sous forme de TP.
4 Si « 1 », cela signifie en fait 2 périodes sur un semestre.
5 Six mois ACT, six mois TMA.
6 Après-midi de sport non compris.
7 « Bain informatique » de 0,5 période hebdomadaire (20 périodes/année) en 5e. Cette possibilité est offerte aux maîtres qui souhaitent initier les élèves aux concepts

informatiques de base tout en réalisant certains objectifs de leur enseignement. Souplesse de mise en œuvre au niveau des établissements.
8 Informatique intégrée. Les objectifs sont déterminés (première approche de la maîtrise du clavier). La période est attribuée à une ou deux discipline(s) dont les

enseignants sont prêts à assumer ces objectifs. Exceptionnellement, cette période (sous forme de 2 périodes/semestre) peut être attribuée à un enseignant
d’informatique ou de bureautique.
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Grille horaire Voie secondaire à options (VSO)

Domaines

Langue 1 Français 5

Disciplines 8e

5

9e Total 7-9

Langue 2 Allemand – –

Mathématiques Mathématiques 5 5

Approches du monde 63

2

1

1

1

–

1

63

1

2

1

1*

–

1

4

4

4

2

1

2

Activités artistiques et artisanales 53

1 - 34

1

0 - 2

0 - 2

0 - 2

53

1 - 34

1

0 - 2

0 - 2

0 - 2

6

3

6

Activités corporelles Education physique 6 3 3

Options 7 6 6

Informatique Ø 8

1 Y compris 1 période hebdomadaire de dessin géométrique.
2 Si la variante « 7 périodes en options » est retenue, alors la 7e période est à prendre au choix sur les mathématiques (période de DGT) ou sur l’hygiène alimentaire.
3 Dotation globale en équivalent périodes/année. Souplesse de mise en œuvre au niveau des établissements.
4 Si « 1 », cela signifie en fait 2 périodes sur un semestre.
5 Chaque année, en principe au choix des élèves.
6 Après-midi de sport non compris.
7 Pour l’organisation des options, voir la page suivante.
8 « Bain informatique » pour les élèves ne suivant pas l’option, en 7e de 0,5 période hebdomadaire (20 périodes/année) et en 8e de 0,25 période hebdomadaire (10

périodes/année). Cette possibilité est offerte aux maîtres qui souhaitent initier les élèves aux concepts informatiques de base tout en réalisant certains objectifs de leur
enseignement. Souplesse de mise en œuvre au niveau des établissements.

* La citoyenneté est introduite en 9e, à la rentrée scolaire 2007.

7e

5

–

61 - 52

53

1 - 34

1

0 - 2

0 - 2

0 - 2

3

6 - 7

Ø 8

4 - 53

1

1

2

–

0 - 12

–

Arts visuels

Musique

Activités créatrices sur textiles 5

Travaux manuels 5

Cuisine 5

Langue(s) et autres disciplines

222Périodes d’établissement

TOTAL 32 3232

Sciences

Histoire

Géographie

Citoyenneté

Hygiène alimentaire

Approche du monde professionnel
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Organisation des options 1 Voie secondaire à options (VSO)

Allemand 2

Informatique-dactylographie

Sciences

Approche commerciale

[DGT]

Arts visuels

Musique

Théâtre

Travaux manuels

Activités créatrices sur textiles
(ACT)

[DGT]
…

1 La liste des options n’est pas exhaustive. Adaptation en fonction des besoins.
2 Nécessité de prendre l’allemand pour le RAC I (art. 46 du Règlement).

7e année 6 périodes (2 + 2 + 2 ou 3 + 3)
Variante : 7 périodes (3 + 2 + 2)
2 périodes au moins par branche, sauf allemand (3 périodes) ; pas plus de 2 branches à choix dans le même panier.

Une des options de 7e

8e année 2 fois 3 périodes
3 périodes par branche. Obligation de continuer une option de 7e.

Allemand 2

Anglais

Informatique-dactylographie

Dessin géométrique

Sciences

Approche commerciale

Arts visuels

Musique

Théâtre

Travaux manuels
(ACT)

Cuisine
…

Une des options de 8e

9e année 1 fois 4 périodes et 1 fois 2 périodes
4 périodes pour l’option forte et 2 périodes pour l’autre. Obligation de continuer une option de 8e.
ou 2 fois 3 périodes (obligation de continuer une option de 8e).

Même choix d’options qu’en 7e et 8e
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Grille horaire Raccordement au certificat de la VSG (RAC 1)

Domaines

Langue 1 Français

Disciplines

6

Langue 2 Allemand 5

Langue 3 Anglais 5 ou 7 1

Mathématiques Mathématiques 6

1 Pour les élèves n’ayant pas étudié cette langue en voie secondaire à options.

Sciences expérimentales 4

Sciences humaines 4

Activités corporelles Education physique 2

TOTAL 32-34
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Grille horaire Voie secondaire générale (VSG)

Domaines

Langue 1 Français 6

Disciplines 8e

6

9e Total 7-9

Langue 2 Allemand

Anglais

3

3

4

3

Mathématiques Mathématiques 6 5

Approches du monde

Sciences TP

Histoire

Géographie

Citoyenneté

Projet interdisciplinaire

71

2

1

1

1

2

71

2*

1

1

1*

2

6

4

4

2

4

Activités artistiques et artisanales 41

1 - 22

1

0 - 2

0 - 2

0 - 2

41

1 - 22

1

0 - 2

0 - 2

0 - 2

4

3

6

Activités corporelles Education physique 4 3 3

Informatique Ø 5 –

TOTAL 32 32

1 Dotation globale en équivalent périodes/année. Souplesse de mise en œuvre au niveau des établissements, dans l’esprit d’une gestion interdisciplinaire.
2 Si « 1 », cela signifie en fait 2 périodes sur un semestre.
3 Chaque année, en principe au choix des élèves.
4 Après-midi de sport non compris.
5 « Bain informatique » de 0,5 période hebdomadaire (20 périodes/année) en 7e et de 0,25 période hebdomadaire (10 périodes/année) en 8e. Cette possibilité est offerte

aux maîtres qui souhaitent initier les élèves aux concepts informatiques de base tout en réalisant certains objectifs de leur enseignement. Souplesse de mise en œuvre
dans les établissements.

* Dotation horaire introduite en 9e à la rentrée scolaire 2007.

7e

6

3

4

5

51

1 - 22

1

0 - 2

0 - 2

–

3

Ø 5

32

61

2

2

2

–

–

Arts visuels

Musique

Activités créatrices sur textiles 3

Travaux manuels 3

Cuisine 3
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Grille horaire Raccordement au certificat de la VSB (RAC 2)

Domaines

Langue 1 Français

Disciplines

5

Langue 2 Allemand 4

Langue 3 Anglais 4

Mathématiques Mathématiques 4

1 Après-midi de sport non compris.
2 Choix de l’italien comme option spécifique après reconnaissance d’acquis préalables, par exemple avoir suivi avec succès le cours supplémentaire d’italien prévu pour les

élèves de 9e VSB.

Sciences expérimentales 2

Sciences humaines 2

Activités corporelles Education physique 1 2

TOTAL 33

Activités artistiques 2

Option spécifique

Mathématiques et physique

Economie et droit

Italien 2

8
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Grille horaire Voie secondaire de baccalauréat (VSB)

Domaines

Langue 1 Français 5

Disciplines 8e

5

9e Total 7-9

Langue 2 Allemand
Italien

4 4
41

Mathématiques Mathématiques 4 4

Approches du monde
Sciences expérimentales 4 (9e)

Sciences humaines 4 (9e)

Sciences TP
Histoire
Géographie
Citoyenneté

73

2
2
2
1

63

2
2
1

1*

6
5
5
2

Activités artistiques et artisanales 23

1
1

–

23

1
1

–

4
3

1

Activités corporelles Education physique 3 3 9

Option spécifique 4 - 5
5
4
4
4

4 - 5
5
4
4
4

TOTAL 32-33
(+3)

32-33
(+3/+4)

1 Cours supplémentaire pour les élèves qui désirent remplacer l’allemand par l’italien comme langue nationale 2 à l’Ecole de maturité dès la 10e année.
2 Cours supplémentaire pour les élèves qui désirent choisir l’option spécifique grec dès la 10e année.
3 Dotation globale en équivalent périodes/année. Souplesse de mise en œuvre au niveau des établissements.
4 Répartition indicative pour prise en compte dans les pourcentages par domaine de l’Ecole de maturité.
5 Au choix des élèves, deux périodes sur un semestre.
6 Physique et application des mathématiques dès le 9e degré.
7 « Bain informatique » de 0,5 période hebdomadaire (20 périodes/année) en 7e et de 0,25 période hebdomadaire en 8e (10 périodes/année). Cette possibilité est offerte

aux maîtres qui souhaitent initier les élèves aux concepts informatiques de base en réalisant certains objectifs de leur enseignement. Souplesse de mise en œuvre dans
les établissements.

* La citoyenneté est introduite en 9e, à la rentrée scolaire 2007.

7e

5

3

4

43

2
1

15

3

4 - 5
5
4
4
4

32-33

53

2
1
2
–

Arts visuels
Musique
Activités créatrices sur textiles
Travaux manuels }

Latin
Italien
Mathématiques et physique 6

Economie et droit

Langue 3 Anglais
Grec

3
32

4
32

4

Informatique Ø 7Ø 7
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1. PS 2. PS 3. PS 4. PS 5. PS 6. PS

Minuten Minuten Minuten Minuten Minuten Minuten

Muttersprache 320 320 360 360 405 405
Zweite Landessprache 90 90 120 120

Mathematik 250 250 270 270 270 270

Sporterziehung 135 135 135 135 135 135
Musik 90 90 90 90 60 60

Technisches Gestalten 135 135 135 135 135 135
Bild. Gestalten 90 90 90 90 45 45

Schrift 45 45
Religion 90 90 90 90 90 90

Mensch und Umwelt 90 90 180 180 180 180
Atelier (thematisch) 45 45 45 45

Total /Unterrichtszeit 1245 1245 1485 1485 1485 1485
Pausen 135 135 135 135 135 135

TOTAL/Minuten 1380 1380 1620 1620 1620 1620

TOTAL/Stunden 23 23 27 27 27 27

Genehmigung durch den Staatsrat am 3. März 2004

STUNDENTAFEL 2004/2005



Hauptfächer
Deutsch
Französisch
Mathematik

Total Hauptfächer

Allgemeine Fächer
Englisch
Geographie
Geschichte
Naturlehre
Religion
Informatik
Musik / Bildnerisches Gestalten
Hauswirtschaft
Technisches Gestalten
Sporterziehung
Berufswahl, Lebenskunde

Total allgemeine Fächer

1

1

1
1

Total Wahlpflichtbereich

Wahlfächer

Total Stundentafel

2

1118 19

2 3

33 3

3

2

13

5
3
5

Technisches Zeichnen
Naturlehre

2

2

1
1
1

2 3

3

32 32

2
1

5

2

4
5

14

2

1

5
3
5

13

2

1

2

W
ei

te
rfü

hr
en

de
 S

ch
ul

en
 

B
er

uf
sm

at
ur

a

1

Wahlpflichtbereich
Mathematik im Alltag
Buchhaltung
Berufswahl - Deutsch im Alltag
Geographie - Geschichte
Staatskunde 3

B
er

uf
sl

eh
re

Berufswahl

1

5

3

32

STUNDENTAFEL DER OBERWALLISER
ORIENTIERUNGSSCHULE

1. OS 2. OS 3. OS

Februar 2003



Klasse 1 2 3 4 5
Deutsch 4 4 3 4 4
Französisch 3 3 3 3 3
Englisch 3 3 3 3 3

Mathematik 5 4 4 4 4
Biologie 2 2 2
Chemie 2 2
Physik 2 3

Geschichte 2 2 2 2
Geografie 2 2 2
Wirtschaft + Recht 3

Bildnerisches Gestalten 2 2 2 2

Musik 2 2 2 2

Schwerpunktfach 5 5 5
Ergänzungsfach 2 3
Maturaarbeit 1

Christl. RU/Religionsw. 3 1 1 1
Philosophie 3 3
Latein / Italienisch 1 2
Italienisch 3
Informatik 2 1
Turnen 3 2 2 2 2

Total 32 33 33 33 30

1   Pflichtwahlfach
2   Pflichtwahlfach zwischen Bildnerischem Gestalten oder Musik
3   Christlicher Religionsunterricht oder Religionswissenschaft (Pflichtwahlfach)

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG, KULTUR UND SPORT
Dienststelle für Unterrichtswesen

Planta 3, 1951 Sitten  -  Tel. 027 / 606 42 07 - Fax 027 / 606 42 04

Stundentafel des Kollegiums in Brig ab dem Schuljahr 1998 / 99 nach MAR 95

16. April 2003
RM/ni Stundentafel-touteslesécoles.xlsMatura de



1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P

Minutes Minutes Minutes Minutes Minutes Minutes

Langue mat. - écriture 385 ' 420 ' 435 ' 435 ' 435 ' 425 ' 

Langue 2 120 ' 120 ' 130 '

Mathématiques 200 ' 255 ' 270 ' 285 ' 285 ' 285 ' 

Education physique 135 ' 135 ' 135 ' 135 ' 135 ' 135 ' 

Education religieuse 90 ' 90 ' 90 ' 90 ' 90 ' 90 ' 

Education artistique

ACM-ACT 90 ' 90 ' 110 ' 110 ' 110 ' 110 ' 

Dessin-peinture 90 ' 105 ' 85 ' 55 ' 55 ' 55 ' 

Education musicale 75 ' 75 ' 75 ' 75 ' 75 ' 75 ' 

Connaissance de l'environnement 120 ' 135 ' 165 ' 

Histoire 60 ' 60 ' 60 ' 

Géographie 60 ' 60 ' 60 '

Sciences 60 ' 60 ' 60 ' 

Temps total effectif 1'185 ' 1'305 ' 1'365 ' 1'485 ' 1'485 ' 1'485 ' 

Pauses 135 ' 135 ' 135 ' 135 ' 135 ' 135 ' 

Total 1'320 ' 1'440 ' 1'500 ' 1'620 ' 1'620 ' 1'620 ' 

GRILLE-HORAIRE ACTUELLE DES ECOLES PRIMAIRES
DU VALAIS ROMAND



Branches essentielles
Français
Allemand
Mathématique

Total branches essentielles

Br. éducatives et culturelles
Anglais
Géographie
Histoire
Sciences
Instruction religieuse
Informatique
Éducation artistique
Économie familiale
Travaux manuels
Éducation physique
Méthode de travail - EDC

Total br. éducatives + culturelles

1

1

1
1

Total branches d'orientation

Options

Total grille horaire

1017 18

2

14

6
3
5

Sciences

1

2

1
1
1

2 3

3

2

32 32

6

2

1

6
3
5

14

2

1

3

Géographie-histoire
Civisme 3

1

2 2

33 3
1

Branches d'orientation
Maths renforcements
Comptabilité
EDC - français renforcements

32

GRILLE HORAIRE DU CYCLE D'ORIENTATION
DU VALAIS ROMAND

1CO 2CO 3CO

4
5

15
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s

2

Dessin technique

3

EDC

1

5

2

ve
rs
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ip
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m
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m

at
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1



Classe 1 2 3 4 5
Langue 1 / Français 5 4 4 5 4
Langue 2 / Allemand 3 3 3 3 3
Langue 3 3 3 3 3 3

Mathématiques 5 3 3 4 5
Biologie 2 2 2
Chimie 2 2
Physique 2 2

Histoire 2 2 2 2
Géographie 2 2 2
Économie + droit 2 * 2

Arts visuels 1 2 2
Musique 1 2

Option spécifique 4 5 5 5
Option complémentaire 2 2
Travail de maturité 1

Rel. chret./Science des rel. 1 1 1
Philosophie 4 3
Latin 5 *
Italien 3 *
Informatique 1
Education physique 3 2 2 2 2

Total 32 34 33 32 30

* Discipline au choix

DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION, DE LA CULTURE ET DU SPORT
Service de l'enseignement

Planta 3, 1951 Sion  -  Tél. 027 / 606 42 07 - Fax 027 / 606 42 04

Grille-horaire des Gymnases du Valais Romand 
dès l'année scolaire 1998 / 99 selon RRM 95

16 avril 2003
RM/ni Grille-Coll-VR.xlsGrille-fr
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Neue Stundentafel Primarstufe

Anlass für die Neugestaltung der Stundentafel ist die Ein-

führung des Englischunterrichts ab der dritten Primar-

klasse. Das zusätzliche Fach im Umfang von insgesamt

10 Zeiteinheiten von der dritten bis zur sechsten Klasse

macht eine Erhöhung des Pflichtpensums für die Schüle-

rinnen und Schüler sowie eine Umverteilung der Zeitge-

fässe für die einzelnen Fächergruppen notwendig.

Der Erziehungsrat des Kantons Zug hat, gestützt auf die

Beschlüsse der Bildungsdirektorenkonferenz Zentral-

schweiz (BKZ) vom 3. September 2004, die neue Zuger

Stundentafel sowie deren gestaffelte Einführung be-

schlossen. Er orientierte sich dabei an der Strategie der

EDK zur Weiterentwicklung des Sprachenunterrichts in

der obligatorischen Schulzeit sowie an den Vorgaben der

regionalen Stundentafel. 

An der bisherigen Idee der offenen Stundentafeln wird

nichts geändert. Die zur Verfügung stehende Unterrichts-

zeit wird dabei als zeitliches Gefäss verstanden und

erlaubt den Lehrpersonen, die zu erreichenden Ziele nach

Lehrplan anzugehen und allenfalls der schulischen Situa-

tion entsprechend anzupassen. Damit kann der unter-

schiedlichen Begabung und Leistungsfähigkeit der Schü-

lerinnen und Schüler besser Rechnung getragen werden.

Die neue Stundentafel wird in der endgültigen Version

erstmals ab dem Schuljahr 2008/09 wirksam. Für die

Schuljahre 2005/06 bis 2007/08 gilt die vorliegende

Staffelung.

Zug, 18. November 2004

Erziehungsrat des Kantons Zug

3 /
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Allgemeine Erläuterungen

Verbindlichkeit der Stundentafel

Die vorliegende Stundentafel ist für alle Klein- und Re-

gelklassen der Primarstufe verbindlich. Jedes Kind hat

das Recht und die Pflicht, in den vorgegebenen Fächern

und in der entsprechenden Stundendotation unterrichtet

zu werden.

Unterrichtszeit

Die Ansetzung des täglichen Schulbeginns und Schul-

schlusses sowie die Regelung der Pausendauer sind nach

Vollziehungsverordnung des Erziehungsrates zum Schul-

gesetz (§ 4 Abs. 1) Sache der Gemeinden.

Eine Zeiteinheit (1 ZE) entspricht 45 Minuten pro Woche.

Der Mittwochnachmittag und der Samstag sind schulfrei.

Auf der Unterstufe haben die Schülerinnen und Schüler

einen zusätzlichen Nachmittag schulfrei.

An den Vormittagen können auf der Primarstufe bis zu 5 ZE

für den Unterricht eingesetzt werden. Am Nachmittag

dauert der Unterricht mindestens 1 1/2 Stunden (2 ZE).

Bei unvorhergesehener Abwesenheit einer Lehrperson

darf die Klasse am ersten Unterrichtshalbtag nicht nach

Hause entlassen werden; sie ist in der Schule sinnvoll zu

betreuen. Vorhersehbare Schulausfälle sind den Eltern

nicht erst am Vortag, sondern so früh wie möglich mitzu-

teilen.

Blockzeit

Die Stundenpläne der Primarstufe sind so zu gestalten,

dass alle Schülerinnen und Schüler einer Gemeinde an

den Vormittagen während mindestens 2 1/2 Stunden bzw.

3 ZE (inkl. Pausen) gleichzeitig den Unterricht besuchen.

Alternierender Unterricht

Alternierender Unterricht (zeitlich verschobener Unter-

richt in zwei getrennten Gruppen) setzt voraus, dass eine

Regelklasse mindestens 16 Kinder zählt.

Die Direktion für Bildung und Kultur kann in begründeten

Fällen auf Antrag Ausnahmen bewilligen. Über das Alter-

nieren in den Kleinklassen entscheidet die Rektorin, der

Rektor.

Unterricht in Halbklassen darf an Vormittagen nur entwe-

der vor oder nach der Blockzeit, zu Beginn oder am Ende

der Blockzeiten angesetzt werden. Eine einheitliche

Regelung innerhalb der Gemeinden ist diesbezüglich

anzustreben. Zu beachten ist jedoch, dass Kinder, deren

Eltern dies bei der Lehrperson verlangen, während der

vollen Blockzeit zu unterrichten sind.

Individuelle Förderung

Die Klassenlehrpersonen haben wöchentlich 90 Minuten

«Individuelle Förderung» zu erteilen. Dieser Förderunter-

richt hat regelmässig stattzufinden und ist sinnvoll auf

die Woche zu verteilen. Die Lehrperson legt fest, welches

Kind oder welche Schülergruppe die Individuelle Förde-

rung zu besuchen hat.

Die Individuelle Förderung dient der Unterstützung und

der gezielten Förderung einzelner Schülerinnen und

Schüler sowie kleiner Gruppen, die im Klassenverband

während des ordentlichen Unterrichts zu wenig berück-

sichtigt werden können.

Die Rahmenbedingungen und die entsprechenden

Anforderungen sind im Merkblatt «Individuelle Förde-

rung – ein bedeutsames Zeitgefäss der Stundentafel»

festgelegt.

Unterrichtspensum für Lehrpersonen 

Nach § 7 des Lehrerbesoldungsgesetzes beträgt ein

Vollpensum für Lehrerinnen und Lehrer der Primarstufe,

der Sonderstufe und für Logopädinnen 22 1/2 Stunden

(30 ZE), für Lehrpersonen des Textilen Werkens sowie

der Hauswirtschaft 21 3/4 Stunden (29 ZE).

Als Unterrichtszeit gilt auch die «Individuelle Förderung»

und in den ersten vier Primarklassen der Unterricht in

Halbklassen. 3/4 Stunden (1 ZE) pro Schulwoche und

Klasse können für die Aufgaben der Klassenlehrperson

(Klassenlehrerstunde) angerechnet werden. In der 6. Klas-

se wird die Lehrperson für die Arbeiten im Zusammen-

hang mit dem Übertrittsverfahren für 3/4 Stunden (1 ZE)

pro Schulwoche entlastet.

Elternkontakt

Der Elternkontakt in Form von Elternzusammenkünften,

Sprechstunden, Orientierungs- und Zuweisungsgesprä-

chen usw. gehört zum Berufsauftrag der Lehrperson und

hat ausserhalb der Unterrichtszeit zu geschehen.

/ 4
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Gestaffelte Einführung 

Die neue Stundentafel wird in der endgültigen Version

erstmals ab dem Schuljahr 2008/09 wirksam. Für die

Schuljahre 2005/06 bis 2007/08 gilt die Staffelung auf

den folgenden zwei Seiten. 

Stundentafel Primarstufe 

Unterstufe Mittelstufe I Mittelstufe II

1. Klasse/KKA 2. Klasse

Fächergruppen

Sprachen

Deutsch/Schreiben

Englisch

Französisch

Mensch & Umwelt

Sachunterricht

Geschichte

Geografie

Natur und Technik

Lebenskunde/Bibel

h ZE h ZE h ZE h ZE h ZE h ZE

Mathematik

Gestalten/Musik/Bewegung

Bildnerisches Gestalten

Musik

Handwerkliches Gestalten

Sport

Unterrichtspensum 
für Schülerinnen und Schüler

Individuelle Förderung

Religionsunterricht* kath. oder ev. ref.

* Nach § 6 Abs. 3 der Vollziehungsverordnung des Regierungsrates zum Schulgesetz kommen ab der 2. Primarklasse noch 3/4 bis 1 1/2 Stun-

den Religionsunterricht dazu, die von den anerkannten Kirchen erteilt werden.
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Unterstufe Mittelstufe I Mittelstufe II

1. Klasse/KKA 2. Klasse

Fächergruppen

Sprachen

Deutsch/Schreiben

Englisch

Französisch

Mensch & Umwelt

Sachunterricht

Geschichte

Geografie

Natur und Technik

Lebenskunde/Bibel

h ZE h ZE h ZE h ZE h ZE h ZE

Mathematik

Gestalten/Musik/Bewegung

Bildnerisches Gestalten

Musik

Handwerkliches Gestalten

Sport

Unterrichtspensum 
für Schülerinnen und Schüler

Individuelle Förderung

Religionsunterricht* kath. oder ev. ref.
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3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. KlasseSchuljahr 2005/06

Unterstufe Mittelstufe I Mittelstufe II

1. Klasse/KKA 2. Klasse

Fächergruppen

Sprachen

Deutsch/Schreiben

Englisch

Französisch

Mensch & Umwelt

Sachunterricht

Geschichte

Geografie

Natur und Technik

Lebenskunde/Bibel

h ZE h ZE h ZE h ZE h ZE h ZE

Mathematik

Gestalten/Musik/Bewegung

Bildnerisches Gestalten

Musik

Handwerkliches Gestalten

Sport

Unterrichtspensum 
für Schülerinnen und Schüler

Individuelle Förderung

Religionsunterricht* kath. oder ev. ref.
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3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. KlasseSchuljahr 2006/07

* Nach § 6 Abs. 3 der Vollziehungsverordnung des Regierungsrates zum Schulgesetz kommen ab der 2. Primarklasse noch 3/4 bis 1 1/2 Stun-

den Religionsunterricht dazu, die von den anerkannten Kirchen erteilt werden.

* Nach § 6 Abs. 3 der Vollziehungsverordnung des Regierungsrates zum Schulgesetz kommen ab der 2. Primarklasse noch 3/4 bis 1 1/2 Stun-

den Religionsunterricht dazu, die von den anerkannten Kirchen erteilt werden.
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Unterstufe Mittelstufe I Mittelstufe II

1. Klasse/KKA 2. Klasse

Fächergruppen

Sprachen

Deutsch/Schreiben

Englisch

Französisch

Mensch & Umwelt

Sachunterricht

Geschichte

Geografie

Natur und Technik

Lebenskunde/Bibel

h ZE h ZE h ZE h ZE h ZE h ZE

Mathematik

Gestalten/Musik/Bewegung

Bildnerisches Gestalten

Musik

Handwerkliches Gestalten

Sport

Unterrichtspensum 
für Schülerinnen und Schüler

Individuelle Förderung

Religionsunterricht* kath. oder ev. ref.
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3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. KlasseSchuljahr 2007/08

Unterstufe Mittelstufe I Mittelstufe II

1. Klasse/KKA 2. Klasse

Fächergruppen

Sprachen

Deutsch/Schreiben

Englisch

Französisch

Mensch & Umwelt

Sachunterricht

Geschichte

Geografie

Natur und Technik

Lebenskunde/Bibel

h ZE h ZE h ZE h ZE h ZE h ZE

Mathematik

Gestalten/Musik/Bewegung

Bildnerisches Gestalten

Musik

Handwerkliches Gestalten

Sport

Unterrichtspensum 
für Schülerinnen und Schüler

Individuelle Förderung

Religionsunterricht* kath. oder ev. ref.
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3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. KlasseSchuljahr 2008/09

* Nach § 6 Abs. 3 der Vollziehungsverordnung des Regierungsrates zum Schulgesetz kommen ab der 2. Primarklasse noch 3/4 bis 1 1/2 Stun-

den Religionsunterricht dazu, die von den anerkannten Kirchen erteilt werden.

* Nach § 6 Abs. 3 der Vollziehungsverordnung des Regierungsrates zum Schulgesetz kommen ab der 2. Primarklasse noch 3/4 bis 1 1/2 Stun-

den Religionsunterricht dazu, die von den anerkannten Kirchen erteilt werden.
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Erläuterungen zu einzelnen Fächern

Deutsch

Das wichtigste Ziel des Deutschunterrichts ist die Förde-

rung der Kommunikationsfähigkeit und des sprachlichen

Ausdrucks. Die Standardsprache als Unterrichtssprache

ist in allen Unterrichtssequenzen sowie in allen Fächern

ab der 1. Primarklasse konsequent anzuwenden.

Französisch/Englisch

Französisch und Englisch können in Einzellektionen, Dop-

pellektionen oder in kleineren Einheiten (z.B. Halblektio-

nen) unterrichtet werden. In der 5. und 6. Primarklasse

wird Französisch in der Regel durch die Klassenlehr-

person erteilt. Englisch wird durch eine Fachlehrperson

oder die Klassenlehrperson unterrichtet, welche über die

dazu notwendige Ausbildung verfügt.

Mensch & Umwelt

Im Zentrum dieses Fachbereichs stehen der Mensch und

seine unmittelbare Umwelt. Die Schülerinnen und Schüler

sollen sich eingehend mit den vielfältigen Phänomenen

der Natur und mit den historischen, geografischen, bio-

logischen Zusammenhängen auseinandersetzen. Der

offene Lehrplan Mensch & Umwelt verleitet zu themati-

schen Beliebigkeiten. Anzustreben sind schulhausinterne

Konzepte und Verbindlichkeiten mit der Konzentration

auf Wesentliches. Zentrale Elemente im Fachbereich

Mensch & Umwelt sind: 

- der Mensch, sein Verhalten und seine Gesundheit

- biologische Zusammenhänge

- Phänomene der nahen Umwelt

- geografisches, naturwissenschaftliches und 

geschichtliches Grundwissen

Musik

Um Musik in ganzheitlicher Art zu unterrichten, ist es

notwendig, dass regelmässig pro Woche mindestens
3/4 Stunden Musikunterricht als Einheit in allen 5 Be-

reichen (Singen – Musikhören – Instrumentales Musizie-

ren – Bewegen – Musikalische Grundlagen) erteilt wird.

Zusätzlich sind kleinere Einheiten regelmässig und

fächerübergreifend auf die Schulwoche zu verteilen.

Durch die Angebote der Musikschulen (z.B. musikali-

scher Grundkurs) darf das Fach Musik und die Stunden-

tafel keine Kürzung erfahren.

Religion

Der Religionsunterricht wird in der Regel durch eine

Fachperson der anerkannten Kirchen erteilt. Es steht den

Konfessionen frei, neben der einen Zeiteinheit Religion

für einzelne Klassen eine zweite Zeiteinheit einzusetzen.

Die Festlegung des Religionsunterrichts muss rechtzeitig

vor Schuljahresbeginn mit der Schulleitung der betref-

fenden Gemeinde und den betroffenen Lehrpersonen

abgesprochen werden. Die Stundentafel und die Block-

zeiten dürfen durch den Religionsunterricht keine Kür-

zung erfahren. Wird der Religionsunterricht innerhalb der

Blockzeit angesetzt, ist die Betreuung der Kinder, welche

nicht den Religionsunterricht besuchen, zu gewährleis-

ten. Allfällige Betreuungskosten werden vom Kanton

nicht subventioniert.

Lebenskunde/Bibel

Lebenskunde/Bibel wird auf der Primarstufe innerhalb

des Fachbereichs Mensch & Umwelt erteilt. Ein Verzicht

auf den Besuch des Bibelunterrichts haben die Eltern der

Rektorin, dem Rektor vorher schriftlich mitzuteilen.

Bildnerisches Gestalten/Schreiben

Bildnerisches Gestalten und Schreiben sind in der KKA

sowie in der 1. und 2. Klasse in die Fächerblöcke Deutsch

sowie Mensch & Umwelt einzubauen. Die Lehrperson hat

für eine stete und angemessene Pflege der Schrift und

Darstellung in sinnvollen Zusammenhängen und unter

Beachtung des Lehrplanes besorgt zu sein.

Handwerkliches Gestalten

Das Handwerkliche Gestalten gliedert sich in die Bereiche

«Textiles Werken» und «Nichttextiles Werken».

Der Unterricht in diesem Fach wird in der KKA und in der

1. Klasse in der Regel durch die Klassenlehrperson erteilt.

Von der 2. bis zur 6. Klasse erfolgt der Unterricht in

Halbklassen im regelmässigen Wechsel durch die Klas-

senlehrperson und die Lehrerin für Textiles Werken.

Sport

Der Sportunterricht (Turnen, Schwimmen) ist sinnvoll auf

die Schulwoche zu verteilen. Zusätzliche Sportanlässe

(Sporttage, Skitage, Turniere usw.) sind wenn möglich zu

kompensieren und dürfen nicht zu Kürzungen in anderen

Fachbereichen führen.

/ 8

34165_Broschuere.qxp  2.12.2004  11:08 Uhr  Seite 8



Ausfüllen des Stundenplans 

Lehrerstundenplan/Klassenstundenplan

Jede Lehrperson muss auf Beginn des Schuljahres den

Lehrerstundenplan vollständig ausfüllen. Jede Lehrper-

son mit Klassenverantwortung (Klassenlehrperson)

muss zusätzlich den Klassenstundenplan abgeben.

Im Lehrerstundenplan der Fachlehrpersonen oder der

Lehrpersonen mit einem Teil- oder Ergänzungspensum

sind folgende Angaben einzutragen:

- Name und Vorname der Lehrperson

- Klassenbezeichnung (Es muss erkenntlich sein, in 

welchen Klassen oder bei welcher Klassenlehrperson 

unterrichtet wird.)

- Schuljahr

- Gemeinde, Schulhaus, Schulzimmer

- Blockzeit (einrahmen)

- Schulzeiten (Schulbeginn, Schulschluss, Pausen)

- Erteilte Fächer und die entsprechenden 

Unterrichtszeiten

- Unterrichtspensum der Lehrperson

- Allfälliger alternierender Unterricht 

(mit den Gruppenbezeichnungen A, B)

Im Klassenstundenplan der Klassenlehrperson sind fol-

gende Angaben einzutragen:

- Name und Vorname der Klassenlehrperson

- Klassenbezeichnung

- Schuljahr

- Gemeinde, Schulhaus, Schulzimmer

- Blockzeit (einrahmen)

- Schulzeiten (Schulbeginn, Schulschluss, Pausen)

- Klassenbestand (Knaben, Mädchen, Total)

- Unterrichtszeiten der Klasse 

- Unterrichtstätigkeit der Lehrperson sowie Teil- und

Ergänzungspensen. (Es muss erkenntlich sein, wer

in welcher Lektion wann unterrichtet.)

- Allfälliger alternierender Unterricht 

(mit den Gruppenbezeichnungen A, B) 

- Name und Vorname der Fachlehrerinnen und Fach-

lehrer sowie der Ergänzungspensen, Teilpensen oder 

Klassenassistenzen

- Unterrichtsfächer

• Handwerkliches Gestalten

• Individuelle Förderung

• Sport

• Religion

Muster

Die Stundenpläne auf den folgenden zwei Seiten dienen

lediglich als Muster und können pro Gemeinde angepasst

werden. Die verlangten Angaben müssen jedoch voll-

ständig vorhanden sein.

/ 9
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Lehrerstundenplan Primarstufe *

Lehrperson     ...............................................................

* Gilt auch für Fachlehrpersonen, Ergänzungs- und Teilpensen.

Zeit

Vormittag

Nachmittag

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Gemeinde ...............................................................

Schulhaus ...............................................................

Schuljahr ...............................................................

Klasse          ...................         Zimmer     ...................

Erteilte Fächer ZimmerKlasse Pensum ZE Schulhaus

Bemerkungen der Lehrperson Unterrichtspensum der Lehrperson

Zeiteinheiten ZE

ZE mal 3/4 h

Stunden h  
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Klassenstundenplan Primarstufe

Klassenlehrperson     .....................................................

Zeit

Vormittag

Nachmittag

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Gemeinde ...............................................................

Schulhaus ...............................................................

Schuljahr ...............................................................

Regelklasse   Kleinklasse

Klasse          ...................         Zimmer     ...................

Klassenbestand Unterrichtspensum der Lehrperson

Knaben                 .......................... Zeiteinheiten ZE

Mädchen               .......................... ZE mal 3/4 h

Total                     .......................... Stunden h    

Fachlehrerinnen und Fachlehrer/Ergänzungspensen

Handwerkliches Gestalten

Religionsunterricht kath.

Religionsunterricht ref.

Bemerkungen der Lehrperson
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Stundentafel für die Sekundarstufe I der gemeindlichen Schulen des Kantons Zug                             

7. Schuljahr 8. Schuljahr 9. Schuljahr
W R S W R S W R S

I. Sprachen *
Pflichtfächer 7 11 11 7 11 11 8 8/11 11
Deutsch 4 4 4 4 4 5
Französisch 4 a 4 4 a 4 3
Englisch 3 a 3 3 a 3 3
Wahlfächer
Deutsch f.J.m. Sprachdefiziten 1 1 1  b
Deutsch Förder (Zusatz) 1  c 1  c 1  c
Italienisch oder Spanisch 3

II. Mensch und Umwelt
Pflichtfächer 11 8 8 11 11 11 9 10 10
Welt- und Umweltkunde 3
  (Geschichte/Geografie)
Naturlehre 7 2 2 4
Lebenskunde 2 2 2
Tastaturschreiben, Textverarb. 1
Hauswirtschaft 4 4 4
Wahlfächer
Naturwissenschaft. Praktikum 1 WP  d
Welt-/umweltkundl. Projekt 1 WP  d
Hauswirtschaft 2  e
Informatik 1/2  f

III. Mathematik
Pflichtfächer 6 6 6 6 6 6 5 5 5
Arithmetik /Algebra/Geometrie 6 6 5
Wahlfächer
Algebra Zusatz
Geometrie Zusatz

IV. Gestalten, Bewegung, Musik
Pflichtfächer 9 9 9 7 6 6 7 7 7
Bildnerisches Gestalten 2
Handwerkl. Gestalten 3
Musik 1 1
Sport 3 3 3
Wahlfächer
Geometrisches Zeichnen 2 2 WP 2 WP
Bildnerisches Gestalten 2 WP 2 WP
Handwerkl. Gestalten 2 WP 2 WP
Musik 1 2 WP

V. Zusatzangebote 2 1 1 2 1 1
Studium 2 1 2 1
Wahlfächer 9. Schuljahr
Selbstständiges Lernprojekt
Begleitetes Studium
Pflicht- und Wahlpflichtfächer 35 35 35 33 35 35 29 30/33 33

Das wöchentliche Unterrichtspensum beträgt für alle Klassen 35 Zeiteinheiten; sofern dieses
Pensum mit den Pflicht- und Wahlpflichtfächern nicht erreicht wird, muss es durch Wahlfächer 
ergänzt werden.

Gemäss § 6 Abs. 3 der Vollziehungsverordnung des Regierungsrates zum Schulgesetz vom 7. Juli 1992 kom-

men zum Unterrichtspensum noch 1 bis 2 Zeiteinheiten (3/4 bis 1 1/2 Std.) Religionsunterricht hinzu, die von den 

anerkannten Kirchen erteilt werden.

Legende:   a   Ersatzangebote für Jugendliche mit grossen Sprachschwierigkeiten
                   (Details im Kommentar)   müssen möglich sein.

b   Deutsch für Jugendliche mit Sprachdefiziten kann bei Bedarf auch
  für Schülerinnen und Schüler der 2. Sekundarklasse angeboten werden

c   Deutsch Zusatz-/Förderstunde für gute Schülerinnen und Schüler
d   Wird in der Regel als Wahlpflichtfach während eines Semesters 

  mit 2 Zeiteinheiten angeboten. 
e   Kann während eines Semesters mit 4 Zeiteinheiten angeboten werden
f   Kann während eines Semesters oder während des ganzen Jahres

  mit 2 Zeiteinheiten pro Woche angeboten werden.
g   Je nach Fächerbelegung im Bereich "Sprachen" sind Wahlfächer

   im Umfang von mit 2 bis 6 Zeiteinheiten zusätzlich zu belegen.
h    Optionen für das später neu gestaltete 9. Schuljahr möglich.

WP   Wahlpflicht; aus diesem Angebot müssen 2 bis 4 ZE belegt werden. 
*   Je nach Wahl sind es 8 oder 11 Zeiteinheiten für Sprachen.

3

3 WP 3 WP

7
3

3

3 WP

3

2

6/5/2 g

( h)

Stundentafel Sek.I.xls, November 1999
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Rahmenbedingungen Seite �

Überarbeitete Fassung gemäss BRB vom 12. Februar 2007

Primarstufe
	
Die Primarstufe wird im Lehrplan gegliedert in:
Unterstufe (1.–3. Klasse) und Mittelstufe (4.–6. Klasse).

Der Unterricht der Unterstufe vermittelt eine ganzheit­
liche Bildung an lebensnahen Themen. Die Schülerinnen 
und Schüler erwerben Grundfertigkeiten wie Lesen, 
Schreiben und Rechnen und gewinnen Einsichten in 
die Umwelt. Damit beginnen das systematische Lernen, 
die Einführung in einfache Arbeitstechniken sowie die 
Erziehung zu einer guten Arbeitshaltung. Gleichzeitig 
werden Lernformen aus der Zeit vor dem Schuleintritt 
weitergeführt. Der Wechsel zwischen Arbeit und Spiel 
sowie eine musische Unterrichtsgestaltung tragen zu ei­
ner kindergerechten Atmosphäre bei. Das soziale Lernen, 
das auf der Kindergartenstufe begonnen hat, wird auf 
der Unterstufe weitergeführt. Das Kind gewöhnt sich 
an das Leben in einer Gruppe und lernt, mit den damit 
verbundenen zwischenmenschlichen und individuellen 
Problemen umzugehen.

Der Unterricht der Mittelstufe festigt und erweitert die 
Grundfertigkeiten, Kenntnisse und Arbeitstechniken. 
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten und lernen in 
zunehmendem Mass eigenständig und selbstverantwort­
lich. Dies unterstützt die Erziehung zu einer positiven 
Arbeitshaltung. Die Offenheit der Schülerinnen und 
Schüler gegenüber der Umwelt und ihr Eifer, Erschei­
nungen und Zusammenhänge zu erkunden, werden bei 
der Gestaltung des Unterrichts berücksichtigt. Das so­
ziale Verhalten wird sowohl von Kameradschaft als auch 
von Wettbewerb geprägt. Die Schülerinnen und Schüler 
werden zu Achtung und gegenseitiger Rücksichtnahme 
erzogen und darauf vorbereitet, Konflikte bewältigen zu 
können.

 Von der Primarstufe treten die Schülerinnen und Schüler 
auf die Sekundarstufe der Volksschule oder ins Langzeit-
gymnasium über. Die Sekundarstufe wird im Lehrplan 
auch Oberstufe genannt.

Gliederung der Volksschule

Sekundarstufe

Gemeinsames
Der Unterricht der Sekundarstufe  wird wie der Unterricht 
der Primarstufe durch die Grundsätze elementaren Ler­
nens geprägt. Er vermittelt eine sichere, breit abgestützte 
Allgemeinbildung und fördert die Selbstständigkeit und 
Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schüler. Dazu ge­
hört die Erziehung zu einer zuverlässigen Arbeitshaltung. 
Auch fördert die Schule Bereitschaft und Fähigkeit zu 
lebenslangem Lernen. Sie hilft den jungen Menschen, 
ihre Begabungen und Neigungen zu erkennen und ihren 
weiteren Ausbildungsgang zu planen. Die Beratung ist 
deshalb eine wichtige Ergänzung des Unterrichts.
	 Mit wachsender Selbstständigkeit können die Schüle­
rinnen und Schüler der Sekundarstufe individuell gesetzte 
Ziele anstreben und persönliche Schwerpunkte setzen. 
Sie lernen ihre Stärken und Schwächen erkennen, mit 
ihnen umzugehen und sich in der Welt zurechtzufinden.
	 Die Schule fördert durch soziale Lernformen die 
Teamfähigkeit. Die Schülerinnen und Schüler lernen 
mit anderen Menschen auszukommen und sich mit ihren 
Meinungen auseinander zu setzen. So wird es ihnen mög­
lich, neue Beziehungen zu den Mitmenschen und zur 
Umwelt aufzubauen. 

Organisationsformen der Sekundarstufe
Die Schulgemeinden haben die Wahl zwischen verschie­
denen Organisationsformen.

Es werden zwei oder drei Abteilungen mit unterschied­
lichen Anforderungen gebildet und mit A und B bzw. A, B 
und C bezeichnet, wobei A die kognitiv anspruchsvollste 
ist. Die Verantwortung für die einzelne Abteilung trägt die 
Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer.

Die Schülerinnen und Schüler können in höchstens drei 
Fächern auf den Anforderungsstufen I, II oder III unter­
richtet werden. Die Anforderungsstufe I ist die kognitiv 
anspruchsvollste. Anforderungsstufen sind in den Fächern 
Mathematik, Deutsch, Französisch oder Englisch mög­
lich. Sie können aus pädagogischen Gründen in einer 
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Abteilung oder abteilungsübergreifend, kombiniert oder 
mehrklassig geführt werden. 

Die Schulpflege legt für ihre Gemeinde einheitlich die 
Zahl der Abteilungen fest und regelt, ob und in welchen 
Fächern Anforderungsstufen geführt werden.

	 Die Schülerinnen und Schüler werden am Ende der 
sechsten Klasse einer der Abteilungen und Anforderungs­
stufen zugeteilt. Diese Zuteilung erfolgt aufgrund einer 
umfassenden Beurteilung der Leistungen und Fähig­
keiten in allen Fächern (Gesamtbeurteilung). Im Ge­
spräch mit den Eltern und der Schülerin bzw. dem Schü­
ler entscheidet die Primarlehrperson über die Zuteilung. 
Findet keine Einigung statt, wird an einem weiteren 
Gespräch die Schulleitung und eine Lehrperson der Se­
kundarstufe beigezogen. Kann auch in diesem Kreis keine 
Einigung erzielt werden, überweist die Schulleitung die 
Akten der für die Sekundarstufe zuständigen Schulpfle­
ge zur Entscheidung. Übertrittsprüfungen finden keine 
statt.
	 Durchlässigkeit innerhalb der Sekundarstufe besteht 
darin, dass von einer Abteilung oder Anforderungsstufe 
zur andern ohne zeitlichen Verlust eines Jahres gewechselt 
werden kann. In Einzelfällen ist auch eine Repetition 
möglich. Ein Wechsel ist angezeigt, wenn angenommen 
werden kann, eine Schülerin bzw. ein Schüler werde in der 
anderen Abteilung oder auf der anderen Anforderungsstu­
fe besser gefördert. Der Wechsel erfolgt zu bestimmten 
Terminen und aufgrund einer umfassenden Beurteilung 
(Gesamtbeurteilung). Es finden keine Wechselprüfungen 
statt. Der Wechsel ist auf Antrag der verantwortlichen 
Lehrperson oder auf Gesuch der Eltern möglich und wird 
von diesen gemeinsam mit der Schulleitung beschlossen. 
Kann keine Einigung erzielt werden, entscheidet die 
Schulpflege.
	 Nach der Sekundarstufe sind die Schülerinnen und 
Schüler befähigt, einen ihren Fähigkeiten entsprechen-	
den Ausbildungsgang in der Berufsbildung zu beginnen 
oder sie treten an eine Mittelschule über.

Individuelle Förderung und 
sonderpädagogisches Angebot
Der Regelklassenunterricht berücksichtigt die Leistungs­
fähigkeit und die individuellen Begabungen und Nei­
gungen der Schülerinnen und Schüler.
	 Lehrerinnen und Lehrer fördern gemäss diesem 
Grundsatz Kinder und Jugendliche entsprechend ihren 
Bedürfnissen und Möglichkeiten. Diese individuelle För­
derung im Rahmen der Regelklasse stösst bei Kindern mit 
besonderen pädagogischen Bedürfnissen – das können 
Kinder mit Lernschwierigkeiten, aber auch besonders be­
gabte Schülerinnen und Schüler sein – immer wieder an 
ihre Grenzen.
	 Hier werden die Klassenlehrpersonen durch Fachleute 
der Sonderpädagogik beraten und unterstützt. Von der 
Mitarbeit der Fachpersonen innerhalb der Klasse profitie­
ren alle Kinder und die Schule als Ganzes wird gestärkt.
	 Sonderpädagogische Massnahmen umfassen Thera­
pien, Integrative Förderung und bei Bedarf die Förderung 
in Besonderen Klassen und Sonderschulen. Sie ergänzen 
oder ersetzen den Unterricht in der Regelklasse.
	 Der Lehrplan ist auch für die die Integrative Schulung 
und die Besonderen Klassen verbindlich, sofern nicht die 
besonderen pädagogischen Bedürfnisse der Schülerinnen 
und Schüler eine individuelle Förderplanung bedingen.
	 Für Kinder mit besonders hohem Förderbedarf, die in 
Regelklassen oder Besonderen Klassen nicht angemessen 
gefördert werden können, stehen geeignete Institutionen 
der Sonderschulung zur Verfügung. Auch der Unterricht 
in diesen Institutionen orientiert sich nach Möglichkeit 
am Lehrplan, das Erreichen der Lernziele wird wo immer 
möglich angestrebt, ist dort jedoch nicht verpflichtend.
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Lehrkräfte, Eltern und Behörden haben sich für eine 
gesunde Entwicklung und eine angemessene Erziehung 
und Bildung der Kinder einzusetzen. Dies macht eine 
Zusammenarbeit notwendig.

	 Die Lehrerinnen und Lehrer haben die Pflicht, die El­
tern regelmässig über wesentliche schulische Angelegen­
heiten ihrer Klasse und über Probleme in der Entwicklung 
der einzelnen Kinder zu informieren und sie allenfalls zu 
beraten. Sie orientieren die Schulpflege über allgemeine 
Anlässe mit den Eltern.

Eine sinnvolle Zusammenarbeit setzt ein Vertrauensver­
hältnis zwischen Lehrkräften und Eltern voraus. Eltern-
abende, gemeinsame Anlässe, Einzel- oder Gruppenge­
spräche helfen mit, dieses Verhältnis aufzubauen. Die 
Lehrerinnen und Lehrer wählen die ihnen geeignet er­
scheinende Form der Zusammenarbeit mit den Eltern; sie 
berücksichtigen nach Möglichkeit deren Bedürfnisse.

Die Eltern haben das Recht und die Pflicht, den Kon­
takt mit der Schule und vor allem mit der Lehrerin bzw. 
dem Lehrer ihres Kindes zu pflegen. Sie wirken mit bei 
wichtigen Beschlüssen, die ihr Kind individuell betref­
fen und nehmen auch an vorbereitenden Gesprächen 
dazu teil. Gegebenheiten und Vorkommnisse, die für die 

Entwicklung des Kindes von Bedeutung sind, teilen sie 
den Lehrkräften nach Möglichkeit mit. Gespräche zur 
gegenseitigen Information sowie Schulbesuche sollten in 
der Regel im Voraus vereinbart werden.

Schulleitung und Schulpflege ergänzen und unterstützen 
die Bestrebungen der Lehrkräfte und Eltern. Sie leisten 
vor allem Öffentlichkeitsarbeit über allgemeine Schulfra­
gen. Wenn bei der Zusammenarbeit Schwierigkeiten ent­
stehen,  vermitteln sie und sorgen dafür, dass im gemein­
samen Gespräch Lösungen gefunden werden.

Erstes Anliegen der Zusammenarbeit von Lehrkräften, 
Eltern, Schulleitung und Behörden ist das Wohl des ein­
zelnen Kindes und der Klasse.

Mitsprache der Schülerinnen und Schüler
Die Schülerinnen und Schüler werden an den sie betref­
fenden Entscheiden beteiligt, soweit nicht ihr Alter oder 
andere wichtige Gründe dagegen sprechen. Das Organi­
sationsstatut und das Schulprogramm der Schule setzen 
den Rahmen für eine dem Alter und Entwicklungsstand 
entsprechende Mitverantwortung und Mitsprache der 
Schülerinnen und Schüler.

Zusammenarbeit Schule–Eltern
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Erläuterung der Begriffe

Unterrichtsbereiche
Der Unterricht der Volksschule umfasst die fünf Unter­
richtsbereiche

	 Mensch und Umwelt
	 Sprache
	 Gestaltung und Musik
	 Mathematik
	 Sport

Die Ziele und Inhalte der Unterrichtsbereiche sind in den 
entsprechenden Kapiteln des Lehrplans erläutert.

Unterrichtsgegenstände
Einige Unterrichtsbereiche umfassen mehrere Unter­
richtsgegenstände.

Mensch und Umwelt:
Biblische Geschichte (Primarstufe), Religionsunterricht 
(Sekundarstufe), Lebenskunde (Primarstufe), Realien, 
Haushaltkunde (Sekundarstufe)

Sprache:
Deutsch, Schrift und Gestaltung, Englisch (ab 2. Klasse), 
Französisch (ab 5. Klasse), Italienisch (Freifach)

Gestaltung und Musik:	
Handarbeit, Zeichnen, Musik

Die in den Lektionentafeln aufgeführten Unterrichts­
gegenstände – für die Unterrichtsorganisation Fächer 
genannt – haben einen regelmässigen Anteil am Unter­
richt, wobei ihre Ziele und Inhalte schwerpunktmässig im 
entsprechenden Unterrichtsbereich angestrebt werden. 
Die Lernziele und Lerninhalte sind im dritten Teil des 
Lehrplans festgelegt.

Für den Unterricht in folgenden Unterrichtsgegenstän­
den ist kein fester zeitlicher Rahmen gesetzt. Sie berüh­
ren verschiedene Unterrichtsbereiche und werden daher 

weitgehend fächerübergreifend unterrichtet:
	 Berufswahlvorbereitung, Gesundheitserziehung, In­
formatik, Lebenskunde auf der Sekundarstufe, Mediener­
ziehung, Politische Bildung, Schrift und grafische Gestal­
tung (5.–9. Schuljahr), Suchtprophylaxe, Umwelterzie­
hung, Verkehrserziehung, Wirtschaftskunde.
	 Die Ziele und Inhalte der fächerübergreifenden Unter­
richtsgegenstände sind in die Lehrpläne der fünf Unter­
richtsbereiche integriert. Wo dies nötig ist, sind zusätzliche 
Aussagen im Teil «Fächerübergreifende Unterrichtsge­
genstände» des Lehrplans zu finden.

Wahlfächer
In der 3. Klasse der Sekundarstufe ermöglicht der Wahl­
fachunterricht den Schülerinnen und Schülern, neben den 
Pflichtlektionen Fächer nach Neigungen und Interessen 
individuell zu wählen.

In den Lektionentafeln legt das «minimale Angebot» die 
Anzahl Lektionen pro Woche fest, die durch die Gemein­
de im betreffenden Fach angeboten werden muss. Die 
«maximale Wahl» legt die Anzahl Lektionen pro Woche 
fest, die von der Schülerin bzw. vom Schüler im betref­
fenden Fach höchstens gewählt werden kann.

Die Ziele und Inhalte für den Wahlfachunterricht sind 
aus Gründen der Flexibilität im Lehrplan nicht gesondert 
festgelegt. Der Wahlfachunterricht orientiert sich an den 
Richtzielen des entsprechenden Unterrichtsbereichs und 
erweitert und vertieft die Lernziele und Lerninhalte.

Ausführliche Bestimmungen zum Wahlfachunterricht 
sind in einem besonderen Reglement festgehalten.

Freifächer
Freifächer erweitern den obligatorischen Unterricht. Ihr 
Angebot ist für die Gemeinden fakultativ und der ein­
zelnen Schülerin bzw. dem einzelnen Schüler steht es frei, 
dieses Angebot zu nutzen.

Die Ziele und Inhalte sind im dritten Teil des Lehrplans 
umschrieben.

Organisation der Schule und des Unterrichts
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Kurse
Kurse vertiefen die Bildung der Schülerinnen und Schüler 
nach persönlichen Interessen und geben Anregungen für 
die Freizeitgestaltung.

Art, Inhalt und Dauer der Kurse werden durch die Schul­
pflegen nach eigenen Grundsätzen bestimmt.

Die in den Lehrplänen formulierten Ziele und Inhalte für 
Freifächer dürfen nicht in Kursen vermittelt werden.
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